
„Sprudelndes Zittau“  

Seite 1 ZITTAUER STADTANZEIGER 10. April 2010 

Markt - Rathausbalkon 
19:00 Uhr Eröffnung durch den Oberbürgermeister Arnd Voigt und Stadt-
 schreier: Jochen Kaminsky, Torsten Töpler, Caspar Sawade, 
 Ellen Ullrich, Wolfgang Hannemann, Fanfarenklänge des Spiel-
 mannszuges Eichgraben, Singen der Spectaculumshymne mit 
 dem Chor der Hillerschen Villa 
Bühne Markt - Rathaus 
19:10 Uhr „Sprudelnder Auszug“ der Mitwirkenden 
  Umzug vom Rathaus über Marktplatz/ 
  Johannisplatz/Johannisstraße/Klosterplatz/Schulstraße/
  Obere Neustadt/Frauenstraße zurück zum Rathaus 
20:00 Uhr Akrobatische Übungen, Räder, Rollen und Pyramiden  
  Akrobatik Verein Ostritz e.V. - Leitung: Diana Grau 
20:30 Uhr Orientalischer Tanz & Tribal Fusion 
  Gruppe „Wardet Sahara“ - Leitung: Jale  
Rathausinnenhof 
ab 19:45 Historische Musik von der Gruppe „Fauler Lenz“ und Altertüm-
  liche Klänge mit dem Saxophon-Quartett „SaxonKlaxon“ sowie 
  Kulinarisches vom Traumpalast e.V. 
Rathauskeller 
20/21 Uhr „Die Zittauer Samariterinnen“ 
  Spiel zur Entstehung einer Brunnenfigur, vorgetragen von Schü-
  lern  d e r k lein en  T h e at erg ru p p e d e r Kla s s e n  5  u n d  6  d e s  C h ris t i an-
  Weise-Gymnasiums - Leitung: Adrian Dautz 
ab 20 Uhr Ratsherrenstammtisch vom Königszug e.V. 
Bühne Markt - Rolandbrunnen 
21:00 Uhr Frecher Folk aus aller Welt mit „Zerrwanst und Co.“ 
Markt 
ab 1 9 :4 5  Uh r Schauvorführung Flegeldrusch aus Markersdorf 
  Gelage am Feuer mit der Feuerwehr 
Rathausplatz 
Schauspieler von den Oybiner Ritterspielen stellen Szenen des diesjährigen 
Stückes vor - Leitung: Brüder Kahl 
Johanniskirche 
2 0/2 1 :3 0 Uh r  Gesänge aus dem 18./19. Jh., vorgetragen vom Kirchenchor  
  St. Bartolomäus aus Hrádek n.N. (CZ) - Leitung: Rolf Bartosch 
  mit Orgelbegleitung von KMD Prof. Dr. Neithard Bethke 
20:30 und Orgelmusik mit KMD Prof. Dr. Neithard Bethke 
22:30 Uhr  
21/22 Uhr Ch o r m u s ik  a u s  4  J ah rh u n d ert en ,  v o r g et ra g e n  v o m  H o c hs c h u l ch o r 
  Leitung: KMD Prof. Dr. Neithard Bethke 
Bühne Johannisplatz 
19:45 und  Musik des XIII. bis XVI. Jh. mit dem Ensemble „Rocal Fuza“  
21:30 Uhr aus Swieradow-Zdroj (PL)  
  Leitung: Ryszard Dominik Dembinski 
20:30 und Gaudio und Spektakel im Mittelalterlichen Gewande von den  
22:30 Uhr „Gebrüdern Nonsens“ 
21/22 Uhr Harfenspiel von Katja Neumann  
Ritterkeller im Dornspachhaus 
ab 2 1. 0 0 Uh r Mittelalterliches Treiben und Gaukeley 

XII. Spectaculum Citaviae am 12.05.2010 
Historisches Treiben in der Innenstadt  

Klosterplatz 
ab 1 9 :4 5  Uh r Hi s to ri s ch es  Kin d er fes t  d es  Vb F F:  R i t t ers p iel e,  Kind e rs ch m in k en, 
 Bastelstraße, Strohspringen vom Wagen, Ritterschmaus 
ab 1 9 :4 5  Uh r Präsentation der Greifvögel und Falknerei vom Ostsächsischen 
 Falknerverein 
ab 1 9 :4 5  Uh r Die Lausitzer anno 1188 e.V. 
 Waffenvorführungen, Bogenschießen, Präsentation von Alltags-
 gegenständen und ritterliche Modenschau 
ab 1 9 :4 5  Uh r Bogenschießen vom Ostsächsischen Sportverein Zittau 
ab  1 9 :4 5  Uh r M ä rch en s p iel  ein es  H au s k r eis es  d er E v .-lu th .  Ki r ch g e m ein d e Z i t tau  
19:00 Uhr Kräuterweib und Mönch laden im Schein des Schwedenfeuers zu 
 Kräuterschnaps und Klosterbier rund um den Brunnen in der 
 Grünanlage am Klosterplatz ein. 
Bühne Klosterplatz 
20:00 Uhr B au c h tan z v o n  Sc h ü le rn  d er Sch k o la H a rtau ,  L ei tu n g : A.  F ried ri ch 
20:15 Uhr B läs er m u s ik  v o n  S ch ü l ern  d e r P ark s ch u le Z i t tau ,  L eitu n g :  J .  Kö h l er 
21:00 Uhr M i t tel al te rl i ch e Klän g e v o n  d er G ru p p e „J ää ää är “ aus  Cv ik o v  ( C Z ) 
21:30 Uhr Gaudio und Spektakel im Mittelalterlichen Gewande von den 
 „Gebrüdern Nonsens“ 
22:00 Uhr Musik aus Renaissance und Mittelalter 
 Tänze, Lieder und Balladen von „Saracanixus“ 
22:30 Uhr B au c h tan z m i t  F eu ers h o w v o n  A n et t  Fri ed ri ch  u n d  T h om as  S ch u l z 
Klosterkirche 
20/21 Uhr Mittelalterliche Gesänge vom Kleinen Vokalensemble des  
 Christ ian-Weise-Gymnasium Zittau - Leitung: Gottfried Lau 
20:30 und Streichermusik aus verschiedenen Zeitepochen vom „Collegium  
22:15 Uhr musicum“ - Leitung: Kantorin Katrin Bethke 
21:30 Uhr Abendlieder, gesungen vom Volkschor Großschönau 
 Leitung: Luise Klutt ig 
ab 20 Uhr Raum der Stille im Chorraum 
Klosterhof   
20/21:15/ Das Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau spielt Ausschnitte aus  
22 Uhr „Das Bildnis des Dorian Gray“ und „Die drei Musketiere“   
20:30 Uhr Musik aus Renaissance und Mittelalter 
 Tänze, Lieder und Balladen von „Saracanixus“ 
Biergarten Klosterstüb ĺ 
ab 1 9 :4 5  Uh r  Braumönch, Händler und Gaukler empfangen die Gäste 
Schwanenbrunnen 
  Fechtduelle von Schauspielern des GHT Zittau 
ab 20 Uhr Wunschtaler in den Brunnen werfen 
 Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 
22:30 Uhr Abfischen der Wunschtaler 
Bühne Obere Neustadt 
19:45 Uhr Märchenmusical „Blanka und die sieben Zwerge“ und die frische 
 Version von „Schneewittchen“ von der Mittelschule Bernstadt 
 Leitung: Rainer Bieräugel 
21:10 Uhr    Prämierung des Schülerwettbewerbes „Gedichte zum Schwanen-
 brunnen“ 
21:15 Uhr Jonglage, Gaukelei, Einrad Balance und Akrobatik vom „Kinder-
 und Jugendzirkus Applaudino“ - Leitung: Tobias Richter 

v er h ei ß t  Ih n en ,  l i eb e G äs te,  b ei  d er 1 2 .  Au f-
lag e u n s e res  S p e k ta k els  w i ed er v i el  l u s t i g es  
V o lk  au s  N ah  u n d  F er n ,  w as  au s  d e n  Gas s en  
h er v o rs p r u d el t  u n d  a u f d i e P l ätz e q u i l l t .  Vo r  
al le m  d o rt h in ,  wo  Z i t t au s  s ch ö n e Z i e rb r u n -
n en  s t eh e n  u n d  u n s e re m  F es t  q u as i  d as  T h e-
m a v o rg eg eb en  h ab en .  D en n  ein e r v o n  ih n en ,  
u n s e r an m u t ig er Sc h w an en b ru n n en  ( au f d er  
o b e re n  Ne u s t ad t ),  f eie rt  i n  d ies e m  J ah r s ei -
n en  3 0 0 .  G eb u rts ta g .  E r s o l l d a h e r au ch  im  
M i t t elp u n k t  u n s er es  Fes t es  s te h e n .  1 7 1 0  v o n  
d en  B i l d h au er m eis t ern  J o h an n  Go t t l o b  An -
d er s  u n d  Go t t fri ed  J ä ch  g es c h a ff en ,  v e rk ö r-
p ert  er Z ei t g eis t ,  Rei ch tu m  u n d  Ü b er flu s s  d er  
b ar o c k e n  H an d els s t ad t .   

 
Kauft, Leute, kauft!  

2,50 € für die Leuchtfontäne  
1,00 € für das Pustefix  

Unterstützt unser Spectaculum! 

 
„Der römische Brunnen“ 

 
 

Aufsteigt der Strahl  

und fallend gießt 
Er voll der Marmorschale Rund, 

Die, sich verschleiernd überfließt 

In einer zweiten Schale Grund; 

Die zweite gibt, sie wird zu reich, 

der dritten wallend ihre Flut, 

Und jede nimmt und gibt zugleich 

Und strömt und ruht. 

So  wi e d as  W as s er fl i e ß t  u n d  ü b e rfl i eß t ,  
w i rd  s i ch  au ch  Z i t t au  wi ed er als  m i t tel al -
terl i ch er M ark t p lat z p r äs e n t ie re n :  Ü b e rfl i e -
ß en d  v o n  Pu b l i k u m ,  d as  m i t t els  d e r S än g e r,  
M u s ik er,  G au k l e r,  Ha n d w e rk er u n d  Wi rts -
leu t e fü r w en i g e Stu n d en  in  ein e an d e r e 
Z ei t  tau ch t .  W as  k ö n n t e fü r u n s e r 
„ Sp r u d eln d es  Z i t t au “ ein e b es s er e A n r e -
g u n g  s ein ,  als  d as  s ch ö n e G ed i ch t :  „ D e r 
rö m is ch e B ru n n en “ v o n  Co n r ad  Fe rd in an d  
M ey e r (1 8 8 2 ).  
V e rs äu m en  Sie n ic h t ,  d es  A b en d s  w e n ig s -
ten s  ein m al  a m  S ch w a n e n b ru n n en  g e w e s e n  
zu  s ein ! E in  frö h l i c h es  St rö m en  u n d  Ru h e n  
a m  1 2 .  M ai  2 0 1 0  w ü n s ch t  Ih n e n   

 
Ihr Collegium Spektakelum 

Moderation:  Jochen Kaminsky 
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22:15 Uhr Musik des XIII. bis XVI. Jh. mit Ensemble „Rocal Fuza“ aus 
 Swieradow-Zdroj (PL) - Leitung: Ryszard Dominik Dembinski 
Frauenstraße (gegenüber Sparkasse) 
ab 19 Uhr Ponyreiten vom Hainewalder Ponyhof 
Salzhaus 
20 /21 :30  Uh r „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ 
 Schattenspiel unter Leitung von Familie Heubaum 
Vor dem Salzhaus 
ab 1 9 :4 5  Uh r Mittelalterlicher Dorfplatz „Bei Oberlausitzer Speisen, Bieren 
 und Säften kommt man hier wieder zu Kräften“ 
Frauenstraße 20 
ab 21 Uhr Pasta Fantastica - deft ige Polka mit der Gruppe „Holter dipolka“ 
Frauenstraße 7 
ab 1 9 :4 5  Uh r „Lichterfest im Burghof“  
 E s s en  u n d  T rin k en ,  o ffe n es  F eu er,  M u s ik ,  Ke rz en - K e ra m ik v erk au f, 
 Bogenschießen und Holzklotzwerfen für Kinder sowie vieles 
 mehr, ausgerichtet vom Kerzenatelier Dagmar Zachmann 
Markt  
23:00 Uhr Gestaltetes Feuerwerk von ARTKONTOR  
 mit Musik und Tanz 
Änderungen vorbehalten! 
Ab 19:00 Uhr ist für Speis’ und Trank in Hülle und Fülle gesorgt!  
 
Was gibt es sonst noch zu erleben? 
Beim Umzug: T ierisches vom Tierpark Zittau e.V., Tänzerisches von der 
Sportgruppe Neugersdorf e.V., König Ottokar II. und sein Gefolge 
Am ganzen Abend: Landsknecht Ole in Aktion, Die Maskenparade mit Ma-
chotten, fabelhaften Gestalten, Trommlergruppe von „BALUMUNA“ zieht 
durch die Stadt - präsentiert von der HILLERSCHEN VILLA - Soziokultur 
im Dreiländereck, Historische Mönchzüge Berg Oybin e.V., Kaiserzug Karl 
IV,  Straßenmusik von der Kreismusikschule, Mittelalterliche Lieder und 
Tänze von „Saltarello“, Darbietungen des Zittauer Fechtvereins, Große 
Mönchsshow - Art istenstudio Bautzen. Handwerker zeigen die Ursprünge 
ihrer Zunft und Händler bieten ihre Waren ab 19:45 Uhr feil . 
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BESCHLÜSSE 

Beschlüsse der Ausschüsse des Stadtrates 
Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) am 11.03.2010 

Beschluss 006/10 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, dem Verkauf des Grundstückes Dresdner Straße 48, Flurstück-Nr. 
1120 k der Gemarkung Zittau, zum gebotenen Preis von 100 Euro nicht zuzu-
stimmen. 
Beschluss 007/10 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, dem Verkauf des Grundstückes Hochwaldstraße 11, Flurstück-Nr. 
937 g der Gemarkung Zittau, zum gebotenen Preis von 15.000 Euro nicht 
zuzustimmen. 
Beschluss 009/10 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, dem Verkauf des Grundstückes Eisenbahnstraße 31, Flurstück-Nr. 
1138 b der Gemarkung Zittau, nach der öffentlichen Ausschreibung an die 
Firma Birgit Tost, geschäftsansässig in Olbersdorf, zu einem Preis von 
34.769 Euro zuzustimmen. 
Beschluss 010/10 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, den Erbbauzins für das Grundstück an der Gerhart-Hauptmann-
Straße, Teilfläche des Flurstückes Nr. 1957/8 der Gemarkung Zittau, mit 
einer Größe von ca. 5.000 m² ab dem 1. April 2010 auf einen Betrag von 
insgesamt 1.800 Euro jährlich zu mindern. 
Beschluss 011/10 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, den LASEM e.V. für den Zeitraum der Vorbereitung, Durchführung 
und Abrechnung der Senioreneuropameisterschaft der Leichtathletik im Drei-
ländereck von der Mietzahlung für die notwendigen Räume im Gebäude 
Sachsenstraße 14 (Technisches Rathaus) zu befreien. Diese Regelung endet 
spätestens am 31.12.2012. 
Beschluss 012/10 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, einer Vereinbarung mit der Gemeinde Großschönau über die unent-
gelt liche Nutzung des Lauschegipfels im OT Waltersdorf, Flurstück-Nr. 1020 
der Gemarkung Waltersdorf, für die Gestaltung im Sinne von tourist ischen 
und grenzüberschreitenden Projekten zuzustimmen.  
Beschluss 013/10 
a)  Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Großen Kreisstadt Zittau 

beschließt, dem Kaufvertrag (UR-Nr. 133/2010, Notar Jürgen Stuben-

Sozialausschuss (SOA) am 15.03.2010 

Beschluss 01/10 
Der Sozialausschuss der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Gebühren-
befreiung der Sektion Zittau des Deutschen Alpenvereins e.V. für die Nut-
zung der Osthalle (Kletterhalle) in der Hauptturnhalle Zittau gemäß Sport-
stättengebührensatzung § 4 in Höhe von 300,00 € jährlich mit Wirkung ab 
01.01.2010. Die Befreiung ist befristet bis auf 3 Jahre und kann danach er-
neut beantragt werden. Die Stadt Zittau wird dafür durch den Alpenverein 
von den Kosten für Wartung und Ersatzbeschaffung der Kletteranlagen frei 
gestellt. Die Ausgabenbelege zum Erhalt der Sportgeräte sind der Stadt jähr-
lich durch den Verein vorzulegen. 
Beschluss 02/10 
Der Sozialausschuss der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Gebühren-
befreiung des Hochschulsports für die Nutzung der Osthalle (Kletterhalle) in 
der Hauptturnhalle Zittau gemäß Sportstättengebührensatzung § 4 in Höhe 
von 1.215,00 € jährlich mit Wirkung ab 01.01.2010. Die Befreiung ist befris-
tet bis auf 3 Jahre und kann danach erneut beantragt werden. Die Stadt Zittau 
wird dafür durch den Hochschulsport von den Kosten für Wartung und Er-
satzbeschaffung der Kletteranlagen frei gestellt . Die Ausgabenbelege zum 
Erhalt der Sportgeräte sind der Stadt jährlich durch den Hochschulsport 
vorzulegen. 

 
Dem Gedeihen des Spectaculums förderlich  
ist die freundliche Unterstützung durch: 

 
Das mittelalterliche Spectaculum wird vorbereitet von dem Collegium: 
Euroregionales Kulturzentrum St. Johannis Zittau e.V. 
Stadtverwaltung Zittau 
Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau 
Städtische Museen Zittau 
Vertreter der Zittauer Gaststätten 
Hochschule Zittau/Görlitz 
HILLERSCHE VILLA - Soziokultur im Dreiländereck 
Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e.V. 
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Zittau 
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH 
Internationales Hochschulinstitut Zittau 
Deutsches Rotes Kreuz/Ortsverband Oderwitz 
 
Das Collegium erweist sich dankbar gegenüber der Werbegemeinschaft 
„Zittau - lebendige Stadt e.V.“ und dem Fachdienst für Beschäft igung 
und Arbeit. 
 

 
Das XIII. Spectaculum im Jahr 2011  

findet am 01. Juni statt. 
(traditionell wieder am Vorabend von Christi Himmelfahrt) 

rauch) zum Verkauf des Erbbaurechtes Weinaupark 3 (Weinau-Gast-
stätte), Flurstück-Nr. 1863/2 der Gemarkung Zittau, an die Wirtshaus zur 
Weinau OHG, geschäftsansässig in Zittau, grundsätzlich zuzustimmen. 
Auf die Ausübung des dinglich gesicherten Vorkaufsrechtes wird hier 
verzichtet.  

b)  Die offenen Forderungen in Höhe von 6.735,00 Euro bezüglich ausste-
hender Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte für das Inventar für den Zeit-
raum Januar 2009 bis August 2009 werden dem bisherigen Erbbaube-
rechtigten nicht erlassen. 

c)  Die Verwaltung wird beauftragt, bezüglich des Inventars einen Kaufver-
trag mit den neuen Betreibern zu schließen, der diese in die Lage versetzt, 
die Gaststätte weiter zu betreiben. Die im Gebäude verankerten festen 
Einbauten verbleiben im Eigentum der Stadt Zittau und werden damit 
zum festen Bestandteil des Bauwerkes erklärt. 

Beschluss 014/10 
Im  n ich tö ff en t l i ch en  T ei l  s t i m m te d er V e r w al tu n g s - u n d  F in an z au s s c h u s s  d er  
Ni ed ers ch la g u n g  v o n  Fo rd er u n g e n  g eg en  ein e F i r m a i m In s o lv en z v e rf ah r en  zu .  
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BESCHLÜSSE 

Technischer und Vergabeausschuss (TVA) am 18.03.2010 

Beschlüsse des Stadtrates 
Beschluss: 017/10 
Der S tadt rat  der Großen Kr eisstadt  Zi ttau beschließt  d ie beili egende 
1. Anlage zu § 3 S atz 2 der Verordnung der Stadt  Zit tau über die F est-
setzung von P arkgebühren (P arkgebührenordnung vom 25.03.2010). 
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt 
Oberbürgermeister (Siegel) 
 
Anlage zum Beschluss-Nr.: 017/10 
 
1. Anlage zu § 3 Satz 2 der Verordnung der Stadt Zittau über die Fest-
setzung von Parkgebühren (Parkgebührenordnung vom 25.03.2010) 
  
Festsetzung der Sondertarife auf dem spezifischen Parkplatz - Marktplatz - 
der Stadt Zittau montags bis freitags von 09:00 bis 18:00 Uhr und samstags 
von 09:00 bis 13:00 Uhr: 
Mindestgebühr = 1,00 € 
Gebühr je angefangene Stunde = 1,00 € 
Die ersten 15 Minuten Parken sind kostenlos. 
Zittau, den 25.03.2010 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 
 
Beschluss: 019/10 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, eine beratende 
Arbeitsgruppe für Finanzplanung (im Range eines beratenden Aus-
schusses nach § 43 SächsGemO) zu bilden. Der Arbeitsgruppe sol-
len der Stadtkämmerer und vier zu wählende Mitglieder des Stadtra-
tes angehören. Die Arbeitsgruppe wird zunächst für den Zeitraum 
vom 01.07.2010 bis zum 28.02.2011 gebildet. Die Arbeitsgruppe ist 
dem VFA zugeordnet und wird diesem über ihre Arbeit berichten. 
Die Aufgabe der Arbeitsgruppe ist die Erarbeitung von Empfehlun-
gen für die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Zittau. 
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt 
Oberbürgermeister (Siegel) 
 
Beschluss: 024/10 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Neufassung 
der Eigenbetriebssatzung des Eigenbetriebes „Tourist-Information 
Zittau“ vom 30.10.1997.  
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt 
Oberbürgermeister (Siegel) 

Beschluss: 016/10 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die beiliegende 
Neufassung der Verordnung der Stadt Zittau über die Festsetzung 
von Parkgebühren - Parkgebührenordnung. 
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt, Oberbürgermeister (Siegel) 
 
Anlage zum Beschluss-Nr.: 016/10 
 

Verordnung 
der Stadt Zittau über die Festsetzung von Parkgebühren 

Parkgebührenordnung 
Auf Grund § 6 a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung vom 19. 
Dezember 1952 (BGBl. I 837), neu gefasst durch Bekanntmachung vom 
05.03.2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert durch Art. 3 Gesetz vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2507) und in Verbindung mit Art ikel 1 § 6 der Ver-
ordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministe-
riums für Wirtschaft und Arbeit zur Bestimmung der Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet des Straßenverkehrswesens vom 30.08.2000 (SächsGVBl. JG 
2001 Bl.-Nr. 13 S. 659), zuletzt geändert am 16.03.2006, hat der Stadtrat der 
Großen Kreisstadt Zittau folgende Rechtsverordnung erlassen:  

§ 1 
Für das Parken auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Parkräume), 
welche mit Parkautomaten oder anderen Vorrichtungen zur Überwachung der 
Parkzeit ausgestattet sind, sowie für das gebührenpflichtige Parken bei Groß-
veranstaltungen werden Gebühren nach dieser Verordnung erhoben. Gebüh-
renpflichtig ist der jeweils parkende Fahrzeugführer. Die Gebührenschuld 
entsteht und wird fällig mit Beginn des Parkens. 

§ 2 
Um die Gebühr dem Wert des Parkraumes für den Benutzer angemessen 
anzupassen und eine Steuerung des zur Verfügung stehenden Parkraumes zu 
erreichen, wird sie gestaffelt festgesetzt: 
1. Tari f 1 (Innenstadt gemäß Anlage 1)  1 Minute =  0,013 Euro (15 Min.=0,20 Euro) 
2. Tari f 2 (Außenbereiche allgemein)  2 Minuten = 0,013 Euro�(30 Min.=0,20 Euro)� 
Die ersten 15 Minuten Parken sind kostenlos. Die Mindestgebühr beträgt 
0,20 Euro, die Tageshöchstgebühr 5,00 Euro. 

����
Sondertarife für Sonderparkplätze bei Großveranstaltungen u.ä. (mind. 1,00 
Euro, max. 5,00 Euro) werden durch die Stadtverwaltung festgelegt. 
Sondertarife für Parkhäuser, Parkdecks und spezifische Parkplätze werden 
von dieser Gebührenordnung ausgenommen und sind bei Bedarf als Anlage 
zu dieser Verordnung festzulegen. 

§ 4 
Die Verordnung tritt  am 01. Mai 2010 in Kraft. Gleichzeit ig tritt  die Verord-
nung vom 17. Juli 2003 außer Kraft. Die Verordnung ist vor dem 01. Mai 
2010 im Stadtanzeiger ortsüblich zu veröffentlichen. 
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt, Oberbürgermeister (Siegel) 

Beschluss 006/10 
Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, der Firma Ebersbacher Straßen- und Tiefbau GmbH (EST) den 
Zuschlag für den „Bau der Brücke zur Schule Wittgendorf“ zu erteilen. 
Beschluss 007/10 
Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, die Vergabe des Loses 5 „Innenputzarbeiten am BV Sanierung 
Schliebenschule-Grundschule mit Hort“ an die Firma Bau-Cooperation 
GmbH Bautzen, Käthe-Kollwitz-Straße 30 aus Bautzen mit einer Bruttosum-
me von 164.461,28 € zu erteilen. 
Beschluss 008/10 
Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, die Vergabe des Loses 15 „Bauleistungen Zwischenbau am Bauvor-
haben Sanierung Schliebenschule-Grundschule mit Hort“  an die Firma Zit-
tauer Hochbau GmbH, Bergstraße 3a aus Zittau mit einer Bruttosumme von 
267.209,89 € zu erteilen. 
Beschluss 009/10 
Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, die Vergabe des Loses 17 „Innen- und Außentüren am Bauvorhaben 
Sanierung Schliebenschule-Grundschule mit Hort“ an die Firma Tischlerei 
Jürgen Prasse, Hirschfelde, Karbidstraße 4, 02788 Zittau mit einer Brutto-
summe von 289.744,67 € zu erteilen. 

Beschluss 010/10 
Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, die Vergabe der Planungsleistungen für das Bauvorhaben „Abbruch 
Heizhaus, Nebengebäude und befestigte Flächen“ an das Ingenieurbüro 
I.H.R. bauplan, Baderstraße 21 in Zittau mit einer Bruttosumme von 
26.715,50 € zu erteilen. 
Beschluss 011/10 
Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, den Auftrag zur Ausführung von „T ischlerarbeiten in der Sportstätte 
Weinau“ an Bieter Nr. 1 Firma Tischlerei Jürgen Prasse, OT Hirschfelde, 
Karbidstraße 4 in 02788 Zittau zu vergeben. 
Beschluss 012/10 
Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, der Firma OSTEG mbH Zittau den Zuschlag für die Bauleistungen 
„Ersatzneubau des Mischwasserkanals Komturstraße, 5. BA“ mit einer Brut-
tobausumme von 97.110,22 € zu erteilen. 
Beschluss 013/10 
Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, der Firma Steinle Bau GmbH Löbau den Zuschlag für die Bauleis-
tungen „Ersatzneubau des Mischwasserkanals Löbauer Straße, 3. BA“ mit 
einer Bruttobausumme von 219.008,20 € zu erteilen. 
Beschluss 014/10 
Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt, der Firma Bau GmbH Franke, Hainewalde den Zuschlag für die 
Bauleistungen „Neubau des Schmutzwasserkanals Clara-Zetkin-Straße“ mit 
einer Bruttobausumme von 111.673,43 € zu erteilen.  
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Anlage zum BV 024/10 
 
Eigenbetriebssatzung des Eigenbetriebes der Stadt Zittau „Tourist-
Information Zittau“ (Neufassung) 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 95 Nr. 2 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18.03.2003 (SächsGVBl. S. 55, 159), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 26.06.2009 (SächsGVBl. S.323, 325) in Verbindung mit  
§ 3 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen 
(SächsEigBG) vom 19.04.1994, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Ände-
rung des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes vom 26.06.2009 (SächsGVBl.  
S. 323), hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau in seiner Sitzung am  
25.03.2010 die Neufassung der Eigenbetriebssatzung vom 30.10.1997, zu-
letzt redaktionell bearbeitet im September 2002, beschlossen: 
 
§ 1 Name und Sitz des Eigenbetriebes 
(1)  Der Betrieb führt den Namen „Tourist-Information Zittau“. 
(2)  Der Sitz des Eigenbetriebes befindet sich in 02763 Zittau, Markt 1 

(Rathaus) 
 
§ 2 Ziel des Eigenbetriebes 
Der Betrieb ist nicht vordergründig auf Gewinnerzielungsabsichten ausge-
richtet, sondern ist in seiner Wirtschaft lichkeit auf eine kostendeckende Ar-
beit entsprechend den Möglichkeiten orientiert. 
 
§ 3 Gegenstand des Eigenbetriebes 
(1)  Die Tourist-Information Zittau wird als städtischer Eigenbetrieb nach 

den für diesen geltenden gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmun-
gen dieser Betriebssatzung geführt. 

(2)  Ziel des Eigenbetriebes ist es, das tourist ische Entwicklungs-, Koordinie-
rungs- und Servicezentrum der Stadt Zittau zu sein, mit folgenden 
Schwerpunkten: 
a) die Entwicklung von Strategien des Ausbaus des tourist ischen Leit-

bildes der Stadt; 
b) die Zusammenarbeit und Abstimmung mit allen fremdenverkehrsre-

levanten Einrichtungen der Stadt und anliegender Kommunen zur 
Realisierung eines leistungsfähigen tourist ischen Marketings; 

c)  die Beratung und Betreuung der BesucherInnen und EinwohnerInnen 
der Stadt Zittau und Umgebung in allen tourist ischen Belangen; dazu 
gehören:   

 - Kommerzielle Zimmervermitt lung; 
 - Angebot und Durchführung von Stadt- und thematischen Führun-

 gen, Rundfahrten, Reisebegleitungen; 
 - Angebot von kompletten Aufenthalts- und Rahmenprogrammen; 
d)  die Mitarbeit bei der Vermarktung kultureller Veranstaltungen; 
e)  die Unterstützung bei der Organisation von Kongressen und Tagun-

gen; 
f) die Mitarbeit in Institut ionen und Vereinigungen des Tourismus; 
g)  Mitwirkung bei der Planung tourismusrelevanter Einrichtungen in 

der Stadt; 
h)  Imagepflege der Stadt Zittau; 
i)  Tätigkeit als tourist isches Incomingbüro durch Angebot und Verkauf 

von Reisen nach Zittau und Umgebung. 
(3)  Zur Realisierung dieser Aufgabe gliedert sich der Betrieb in folgende 

Fachbereiche: 
a) Geschäftsleitung mit Marketing, Finanzen und Recht 
b) Handelseinrichtungen und Service 
c) Reiseorganisation und Zimmervermitt lung. 

 
§ 4 Verwaltungsorgane 
Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes sind 
a) der Stadtrat 
b) der Betriebsausschuss 
c) der Oberbürgermeister 
d) die Betriebsleitung. 
 
§ 5 Aufgaben des Stadtrates 
Der Stadtrat entscheidet über: 
a)  die Bestellung der Mitglieder des Betriebsausschusses; 
b) die Bestellung der Betriebsleitung; 
c) den Erlass und Änderungen von Satzungen; 
d) die Gewährung von Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb; 
e) die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung der Betriebsleitung 
 sowie die Verwendung des Jahresgewinnes oder die Behandlung des 
 Jahresverlustes; 
f) die Bestimmung eines Abschlussprüfers für den Jahresabschluss; 
g) die Aufstellung des Wirtschaftsplanes. 

§ 6 Betriebsausschuss 
(1)  Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes „Tourist-Information Zit-

tau“ wird ein beschließender Betriebsausschuss mit zugleich beratender 
Funktion gebildet. Ihm gehören 4 Mitglieder des Stadtrates sowie der 
Oberbürgermeister an. 

(2) Die Betriebsleitung nimmt an den Sitzungen des Betriebausschusses mit 
beratender Stimme teil. Sie ist auf Verlangen verpflichtet, zu den Bera-
tungsgegenständen Stellung zu nehmen und Auskünfte zu erteilen. 

(3) Der Vorsitzende des Betriebsausschusses stellt  im Benehmen mit der 
Betriebsleitung die Tagesordnung auf und lädt zur Sitzung ein, so oft es 
die Geschäfte erfordern oder wenn dies von dem/der Betriebsleiter/in 
oder mindestens 3 Ausschussmitgliedern unter Angabe der Gründe ver-
langt wird. Er tagt aber mindestens zweimal pro Jahr. 

 
§ 7 Aufgaben des Betriebsausschusses 
(1)  Der Betriebsausschuss berät alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes 

vor, die der Entscheidung des Stadtrates vorbehalten sind. 
(2) Der Betriebsausschuss entscheidet abschließend, soweit nach dieser 

Satzung bzw. anderen gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes be-
stimmt ist, 

 a)  über die Änderung des Wirtschaftsplanes; 
 b) über die Geschäftsordnung der Tourist-Information Zittau; 
 c)  über die Zustimmung zu Verträgen, wenn die Verpflichtung im 

 Einzelfall den Betrag von 10.000,00 € übersteigt, ausgenommen sind 
 die dem Betriebsleiter obliegenden Geschäfte der laufenden Betriebs-
 führung und Angelegenheiten, die durch Gesetz oder die Hauptsat-
 zung der Zuständigkeit des Stadtrates vorbehalten sind; 

 d) über Personalangelegenheiten. 
 
§ 8 Aufgaben des Oberbürgermeisters 
(1)  Der Oberbürgermeister kann der Betriebsleitung Weisungen erteilen, um 

die ordnungsgemäße Führung des Eigenbetriebes sicherzustellen. 
(2) Der Oberbürgermeister muss anordnen, dass Maßnahmen der Betriebs-

leitung, die er für gesetzwidrig hält, unterbleiben oder rückgängig ge-
macht werden. Er kann dies anordnen, wenn er der Auffassung ist, dass 
Maßnahmen für die Stadt nachteilig sind. 

(3) In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung auch nicht bis zu einer 
ohne Frist und Form einberufenen Sitzung des Stadtrates oder des Be-
triebsausschusses aufgeschoben werden kann, entscheidet der Oberbür-
germeister anstelle des Stadtrates oder des Betriebsausschusses. Die 
Gründe für eine Eilentscheidung sind der Betriebsleitung sowie den 
Mitgliedern des Stadtrates oder des Betriebsausschusses unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
§ 9 Betriebsleitung 
(1)  Für den Eigenbetrieb „Tourist-Information Zittau“ wird ein/e Betriebs-
 leiter/-leiterin durch den Stadtrat bestellt . 
(2)  Die Geschäftsführung innerhalb des Eigenbetriebes regelt sich nach der 
 Geschäftsordnung der Tourist-Information Zittau. 
 
§ 10 Aufgaben der Betriebsleitung 
(1)  Der Eigenbetrieb wird von der Betriebsleitung im Rahmen ihrer Zustän-

digkeit geleitet. 
 Die Betriebsleitung ist für die wirtschaft liche Führung des Eigenbetrie-

bes verantwortlich. 
(2) D e m / d e r Bet rie b s lei t er/ -l ei te rin  o b l i eg t  in s b es o n d er e d ie l au f en d e B e-

t rieb s fü h ru n g  n a ch  d en  G ru n d s ät z en  d e r Sp ars a m k ei t  u n d  Wi rts c h a ft l i c h -
k ei t .  Ih r o b l ieg t  d er V o l l zu g  d es  Wi rts ch afts p l an es.  

(3) Die Betriebsleitung hat den Oberbürgermeister und den Vorsitzenden 
des Betriebsausschusses über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigen-
betriebes rechtzeit ig zu informieren. Sie hat insbesondere: 

 a)  regelmäßig über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 
  und über die Abwicklung des Vermögensplanes zu informieren; 

 b)  dem Fachbediensteten für das Finanzwesen rechtzeit ig alle Maßnah-
  men mitzuteilen, welche die Finanzwirtschaft der Stadt berühren. 

(4) Die Beauftragung von Bediensteten mit der Vertretung der Betriebslei-
tung sowie die Erteilung einer rechtsgeschäft lichen Vollmacht bedarf der 
Zustimmung des Oberbürgermeisters. 

 
§ 11 Personalangelegenheiten 
(1)  Die Angestellten des Eigenbetriebes sind Angehörige der Stadtverwal-

tung Zittau. Die allgemeinen Rechtsverhältnisse für die Angestellten des 
Eigenbetriebes regeln sich nach den Bestimmungen für die Beschäft igten 
der Stadtverwaltung Zittau. 

(2) Der Oberbürgermeister ist oberste Dienstbehörde für alle Angestellten 
des Eigenbetriebes. 

(3) Über Anstellung, Höhergruppierung und Entlassung von Angestellten 
des Eigenbetriebes entscheidet der Betriebsausschuss im Einvernehmen 
mit der obersten Dienstbehörde. 

 Die Betriebsleitung ist zu Personalentscheidungen zu hören. 
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(4) Aushilfsangestellte, Praktikanten/innen, Volontäre/innen werden von der 
Betriebsleitung angestellt und entlassen. 

 
§ 12 Vertretung des Eigenbetriebes 
(1)  Die Betriebsleitung vertritt  die Stadt Zittau im Rahmen ihrer Aufgaben. 
(2) Der/die Betriebsleiter/in ist im Rahmen seiner Aufgaben (§ 10) anord-

nungsberechtigt. Im Falle der Verhinderung zeichnet der/die stellvertre-
tende Betriebsleiter/-leiterin mit dem Zusatz „In Vertretung“. 

 
§ 13 Wirtschaftsjahr 
Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Hauhaltsjahr der Stadt Zittau. 
 
§ 14 Wirtschaftsplan 
(1)  Für jedes Wirtschaftsjahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan auf-

zustellen und vom Stadtrat zu beschließen. Er besteht aus dem Erfolgs-
plan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht 
und ist dem Haushaltsplan der Stadt Zittau als Anlage beizufügen. 

(2) Der Entwurf des Wirtschaftsplanes ist von der Betriebsleitung in Abstim-
mung mit dem Fachbediensteten für das Finanzwesen rechtzeit ig zu 
erstellen. 

 
§ 15 Änderung des Wirtschaftsplanes, Risikofrüherkennung 
(1) Die Betriebsleitung hat den Betriebsausschuss und den Fachbediensteten 

für das Finanzwesen regelmäßig vierteljährlich über die Entwicklung der 
Einnahmen und Ausgaben zu unterrichten. 

(2) Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn sich im Laufe des Wirtschafts-
jahres zeigt, dass trotz Ausnutzung von Sparmöglichkeiten 
a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich ver-

schlechtern wird; 
b) zum Ausgleich des Liquiditätsplanes höhere Zuführungen der Stadt 

erforderlich werden. 
(3) Änderungen des Wirtschaftsplanes bedürfen der Zustimmung des Be-

triebsausschusses. 
(4) Erfolggefährdende Mehraufwendungen des Erfolgsplanes sind nur zuläs-

sig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht, sie bedürfen der Zustim-
mung des Betriebsausschusses, sofern sie nicht unabweisbar sind. 

(5) Durch die Betriebsleitung ist ein angemessenes System zur Erkennung 
von Risiken einzurichten, das es ermöglicht, etwaige den Bestand gefähr-
dende Entwicklungen frühzeit ig zu erkennen. Zur Früherkennung gehö-
ren insbesondere die Identifikation, Bewertung, Dokumentation, Mittei-
lung und Überwachung von Risiken. 

 
§ 16 Jahresabschluss und Lagebericht 
(1)  Die Betriebsleitung hat für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres 

einen Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Ver-
lustrechnung und dem Anhang, sowie einem Lagebericht aufzustellen. 

(2)  Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind innerhalb von vier Mona-
ten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und dem Oberbürger-
meister vorzulegen. Dieser leitet die Unterlagen unverzüglich zur Jahres-
abschlussprüfung und zur ört lichen Prüfung (§ 105 SächsGemO) weiter. 

(3) Der Oberbürgermeister hat den Jahresabschluss und den Lagebericht 
zusammen mit den Berichten über die Jahresabschlussprüfung und die 
ört liche Prüfung zunächst dem Betriebsausschuss zur Vorberatung und 
anschließend mit dem Ergebnis der Vorberatung dem Stadtrat zur Fest-
stellung zuzuleiten. 

(4) Der Stadtrat stellt  den Jahresabschluss innerhalb von neun Monaten nach 
Ende des Wirtschaftsjahres entsprechend § 5, Punkt e) fest. 

 
§ 17 Rechnungswesen und Steuerklausel 
(1)  Wirtschaftsplan, Buchführung, Kostenrechnung, Risikofrüherkennung, 

Jahresabschluss und Lagebericht sollen zusammengefasst und dem Ge-
schäftsbereich der/des Betriebsleiterin/s zugeordnet werden. 

(2) Dem Eigenbetrieb sind Leistungen an die Stadt im Sinne der steuerlichen 
Grundsätze über die verdeckte Gewinnausschüttung zu vergüten. 

 
§ 18 Inkrafttreten 
Die Neufassung der Eigenbetriebssatzung tritt  mit Wirkung zum 01.07.2010 
in Kraft. 

Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt, Oberbürgermeister  

 
Beschluss: 025/10 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung durch den Kreistag des Landkreises Görlitz, die Begründung 
einer Zweckvereinbarung nach beigefügtem Muster (Anlage zum Beschluss) 
zwischen der Stadt Zittau und dem Landkreis Görlitz.  
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt 
Oberbürgermeister (Siegel) 

Beschluss: 026/10 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, für den Ausbau der 
Chopinstraße in Zittau im Abschnitt zwischen Mietzschallee und Leipziger 
Straße (siehe Lageplan) Straßenbaubeiträge zu erheben.  
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt, Oberbürgermeister (Siegel)  
 
Beschluss: 027/10 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, für den Ausbau der 
Rathenaustraße in Zittau im Abschnitt zwischen Weststraße und Äußere 
Weberstraße (siehe Lageplan) Straßenbaubeiträge zu erheben. 
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt, Oberbürgermeister (Siegel) 
 
Beschluss: 028/10 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau, dieser als gesetzlicher Vertreter 
nach Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB, fasst den Grundsatzbeschluss, das Grund-
stück Humboldtstraße 6, Flurstück-Nr. 911 c der Gemarkung Zittau, zu ver-
äußern. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des 
Landkreises Görlitz als Bestellungsbehörde.  
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt, Oberbürgermeister (Siegel) 
 
Beschluss: 029/10 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, einem Vertrag zwi-
schen der Gemeinde Oybin, dem Erbbauberechtigten des Berggasthofes und 
der Stadt Zittau mit den in der Begründung zum Beschluss beschriebenen 
Eckdaten zuzustimmen. 
Teil A: Übertragung des Erbbaurechtes am Berggasthof (Flurstück-Nr. 414 
der Gemarkung Oybin) vom bisherigen Erbbauberechtigten an die Gemeinde 
Oybin.  
T ei l  B : V e r ein ig u n g  d er E rb b a u r ec h te an  d en  F lu rs tü ck en  4 1 4 u n d  d e r Au s -
ü b u n g s fl äc h e d es  F lu rs tü ck es  N r.  4 1 6 /6  d er G e m .  O y bi n  ( B erg  O y b i n ) zu  
ein e m  G es a m te rb b au r ec h t  z wis ch en  d e r St ad t  Z i t ta u  un d  d er G e m ein d e O y b in  
T ei l  C : B es t el lu n g  ein es  U n t er er b b au r e ch t es  an  T ei l en  d er  Fl u rs tü ck e N r.  4 1 4  
u n d  4 1 6 /6  m i t  ein e r G rö ß e v o n  c a.  6 7 0  m ² z wis ch en  de r G e m ein d e O y b in  u n d  
d e m  b is h e rig en  E r b b au b er e ch t ig t en ,  n u n m eh r als  U n ter erb b a u b er ec h t ig t en . 
Teil D: Sonstige Vereinbarungen 
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt 
Oberbürgermeister (Siegel) 
 
Beschluss: 030/10 
I.  die Abwägung des Entwurfes und  
II. die Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. VIII „Ge-
meinschaftszollanlage Friedensstraße“  
I. 
Die während der öffentlichen Auslegung in der Zeit vom 21.12.2009 bis 
29.01.2010 des Entwurfes zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. VIII in 
Zittau „Gemeinschaftszollanlage Friedensstraße“ in der Planfassung vom 
22.10.2009 (Aufhebungsplan, Begründung und Umweltbericht) vorgebrach-
ten Hinweise, Bedenken und Anregungen von Bürgern sowie die Stellung-
nahmen von berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
hat der Stadtrat mit folgendem Ergebnis geprüft: siehe Anlage Seite 1-2. 
Die Bürger sowie Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, die 
Bedenken und Anregungen erhoben haben, sind von diesem Ergebnis in 
Kenntnis zu setzen. 
Die nicht berücksichtigten Bedenken und Anregungen sind bei der Vorlage 
des Bebauungsplanes zur Genehmigung nach § 10 Abs. 2 BauGB mit einer 
Stellungnahme beizufügen. 
 
II. 
Aufgrund des § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018) sowie nach § 89 der Säch-
sischen Bauordnung (SächsBO) vom 28. Mai 2004 (SächsGVBl. S. 200), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 
(SächsGVBl. S. 102), wird nach Beschlussfassung durch Stadtrat von Zittau 
auf seiner Sitzung am 25.03.2010 folgende Satzung zur Aufhebung des 
Bebauungsplanes Nr. VIII in Zittau „Gemeinschaftszollanlage Friedens-
straße“ für die Flurstücke 1934/3, 1934/4, 1934/5, 1957/3, 1957/4, 2013/11, 
2014/1, 2015/4, 2015/5, 2015/6, 2015/7, 2015/8, 2164/3, 2164/4, 2164/5, 
2164/6, 2164/7 sowie für Teile der Flurstücke 774/1, 775/1, 1421, 1934/6, 
1937/2, 1957/5, 1957/10, 2012/2, 2013/2, 2014/2, 2015/2, 2015/9, 2018/4, 
2164/1, 2164/2, 2164/8 der Gemarkung Zittau (nach Katasterbestand vom 
März 2009) bestehend aus dem Aufhebungsplan - Planfassung vom 
02.03.2010, Maßstab 1:1000 - erlassen. 



Verwaltungs- und Finanzausschuss 
15.04.10, 18.30 Uhr, Ratssaal 
 
Technischer und Vergabeausschuss 
22.04.10, 18.30 Uhr, Haus III, Zi. 110  
 
Stadtratssitzung 
Donnerstag, 29.04.10, 17.00 Uhr, Bürgersaal (Rathaus) 
Gegen 18.00 Uhr können die Zittauer EinwohnerInnen, Gewerbetreibenden und 
Grundstücksbesitzer zu städtischen Angelegenheiten Fragen stellen oder Anre-
gungen und Vorschläge unterbreiten (Fragestunde). 
 
Die Tagesordnung des Stadtrates und der Ausschüsse wird in den Aushang-
kästen/Verkündungstafeln (Rathaus, Verwaltungsgebäude Sachsenstraße 14, 
Franz-Könitzer-Straße 7, Sparkassenfiliale Zi-Nord Löbauer Straße, Südstra-
ße neben Bushaltestelle W.-Busch-Schule, Dittelsdorf, Drausendorf, Eichgra-
ben, Hartau, Hirschfelde, Pethau, Schlegel und Wittgendorf) und unter 
www.zittau.eu bekannt gegeben. (Änderungen sind vorbehalten). 
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Für die Inhalte der Texte zeichnen die Ver fasser verantwortlich. 
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Der Zittauer Stadtanzeiger ist an folgenden Stellen kostenlos erhältlich: 
Zittau: Stadtverwaltung  (Rathaus, Technisches Rathaus, Einwohnermeldeamt),  
T-In formation, Stadtwerke Zittau GmbH, Wohnbaugesellschaft Zittau mbH, Woh-
nungsgenossenschaft Zittau,  HS Zittau/Görlitz, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, 
DEVK-Versicherung (Bahnhof), Ärzte 
Ortsteile: Verteilung in jedem Haushalt, Hirschfelde: Geschäftsstelle der Stadtverwal-
tung Zittau (Rosenstraße 3) 
Online-Ausgabe: unter www.zittau.eu 
Abonnement: Jahresabonnement über Postversand zum Preis von 18,70 €. Die Aufnah-
me eines Abonnements ist bei anteiligem Abonnementpreis jederzeit möglich. Das 
Abonnement ist mit einer Frist von 1 Monat zum Jahresende schriftlich kündbar. 

Der nächste Stadtanzeiger erscheint am 10. Mai  2010 
Redaktionsschluss ist am 20.04.2010 

Termine der nächsten Stadtratssitzung  
und Sitzungen der Ausschüsse 

Die Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. VIII in Zittau 
„Gemeinschaftszollanlage Friedensstraße“ tritt  mit der Bekanntmachung 
entsprechend § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
Der Satzung beigefügt ist die Begründung mit Umweltbericht in der Fassung 
vom 22.10.2009 mit redaktionellen Änderungen vom 02.03.2010.  
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt 
Oberbürgermeister (Siegel) 
 
Beschluss: 031/10 
1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Billigung des 

Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. XXX „Sondergebiet Photovoltaik-
anlagen, ehemalige Aschehalde an der B 99“ in der Fassung vom 
02.03.2010 bestehend aus: 
-  Planzeichnung mit integrierter Grünordnungsplanung (Teil A), 
-  Textlichen Festsetzungen (Teil B) und 
-  Begründung (mit Änderung vom 24.03.2010), einschließlich Umweltbe-

richt. 
2.  Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB 

und die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt 
Oberbürgermeister (Siegel) 

Beschlüsse des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes  
Forstwirtschaft und Kommunale Dienste für die Jahre 2009 und 2010 

A n la g en  u n d  La g ep lä n e s in d  im S ta d t r a ts b ü r o ,  Z i m m er 2 0 1 ,  Ma r kt  1 ,  ein s eh b a r . 

Beschluss: 032/10 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, das Los 21-02- „Umbau 
und Erweiterung Weinaustadion“ an die Firma OSTEG mbH, Friedensstraße 
35c in 02763 Zittau zum Auftragswert von 713.504,40 € zu vergeben. 
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt, Oberbürgermeister (Siegel) 
 
Beschluss: 033/10 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau hat im nicht öffentlichen Teil der 
unbefristeten Niederschlagung von Forderungen gegen eine Firma im Insol-
venzverfahren zugestimmt. 
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt, Oberbürgermeister (Siegel) 
 
Beschluss: 034/10 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau muss mit großer Bestürzung die 
ansteigende Eigentumskriminalität zur Kenntnis nehmen und bittet den Bun-
desinnenminister dringend, den Personalabbau der Bundespolizei in der 
Region wirkungsvoll zu revidieren und erwarten dies auch, um gemeinsam 
mit der Landespolizei und dem Zoll mit genügend Präsenz dauerhaft die 
negative Kriminalitätsentwicklung zurückzudrängen.  
Zittau, 25.03.2010 
A. Voigt, Oberbürgermeister (Siegel) 

Beschluss 001/2010 
Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Forstwirtschaft und Kommunale 
Dienste beschließt die Vergabe der Leistungen in der Kulturpflege wie folgt: 
Los 1: Bieter 1 Oberlausitzer Waldwirtschaft, Olbersdorf 500 €/ha 
Los 2: Bieter 3 Christ ian Mann, Hain   400 €/ha 
Los 3: Bieter 4 Stübner/Knothe, Sohland und Gersdorf 480 €/ha 
Los 4: Bieter 2 Werner Noack, Großschönau  400 €/ha 
 
Beschluss 002/2010 
Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Forstwirtschaft und Kommunale 
Dienste beschließt die Neufassung der Geschäftsordnung für die Bet ri eb s l ei -
tu n g  d es  E ig e n b et ri eb es  F o rs t w i rt s ch aft  u n d  Ko m m u n al e Di en s t e lau t  A n lag e. 
 
Beschluss 003/2010 
Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Forstwirtschaft und Kommunale 
Dienste beschließt die Vergabe der Leistungen in der Aufforstung wie folgt: 
Los 1: Bieter 1 Forstbüro v. Zenker, Damelang           15.578 € 
Los 2: Bieter 2 Bietergemeinschaft Stübner/Knothe, Sohland          18.836 € 

Beschluss 001/09 
Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Forstwirtschaft und Kommunale 
Dienste der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, der Firma Autohaus Lust 
Zittau GmbH Zittau den Zuschlag für die Lieferleistung „Kauf eines Neu-
fahrzeuges Transporter-Fahrgestell“ mit einer Bruttosumme von 24.254,00  
Euro zu erteilen. 
Beschluss 002/09 
Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Forstwirtschaft und Kommunale 
Dienste beschließt die Vergabe von Wegepflege und Wegeinstandsetzungsar-
beiten im Stadtwald an die Firma Lothar Trenkle GmbH. 
Beschluss 003/09 
Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Forstwirtschaft und Kommunale 
Dienste beschließt die Vergabe der Bauleistung zur Revitalisierung des Tei-
ches an der Jonsbergstraße an das Naturschutzzentrum Zittau gGmbH. 
Beschluss 004/09 
Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Forstwirtschaft und Kommunale 
Dienste beschließt den Verkauf des Holzspalters Posch des Forstbetriebes 
zum Höchstgebot. 

Anlagen sind in der Geschäftsstelle Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste in Hirschfelde, Rosenstraße 3 einsehbar.  
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Öffentliche Auslegung   
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. XXX 
„Sondergebiet Photovoltaikanlagen, ehemalige Aschehalde an der B 99“ 
 
Mit Beschluss-Nr. 031/10 vom 25.03.2010 hat der Stadtrat von Zittau den 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. XXX „Sondergebiet Photovoltaikanlagen, 
ehemalige Aschehalde an der B 99“, bestehend aus Planzeichnung mit integ-
rierter Grünordnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) in 
der Planfassung vom 02.03.2010 sowie die Begründung mit Umweltbericht 
vom 02.03.2010, geändert am 24.03.2010, gebilligt. 
Entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB wird der Entwurf des Bebauungsplanes vom 
19.04.2010 bis 21.05.2010 
Mo/Mi/Do 8-16 Uhr    Di  8-18 Uhr Fr 8-12 Uhr 
im Foyer des Rathauses Zittau, Markt 1 zu jedermanns Einsicht öffentlich 
ausgelegt. Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes schrift lich im Auslegungsbuch 
oder während der Dienststunden in der Stadtverwaltung Zittau, Baudezernat, 
Referat Stadtplanung, Sachsenstraße 14, Zimmer 108, zur Niederschrift  vor-
gebracht werden.  
Nicht fristgemäß vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung zum Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit 
in ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber 
hätten geltend gemacht werden können. 

Öffentliche Bekanntmachung 
Gleichzeit ig zur Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt entsprechend § 4 Abs. 2 
BauGB die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie nach § 4a Abs. 5  Satz 1 eine grenzüberschreitende Unter-
richtung.  
Die umweltbezogenen Informationen zu den Auswirkungen auf Menschen, 
Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft, Kultur- und 
Sachgüter sowie die naturschutzrechtliche Bewertung (Eingriffs- und Aus-
gleichsregelung) können den Kapiteln 5 (Umweltbericht) und 6 (Grünord- 
nerische Maßnahmen und Empfehlungen) der Begründung des Bebauungs-
planentwurfes entnommen werden. 
Während der frühzeit igen Beteiligung entsprechend § 4 Abs. 1 BauGB wur-
den von folgenden Trägern öffentlicher Belange umweltbezogene Stellung-
nahmen abgegeben, die den Auslegungsunterlagen beigefügt sind: 

· Landesdirektion Dresden - Referat 37 Raumordnung, Stadtentwicklung 
und Referat 43 Abfall, Alt lasten, Bodenschutz, Grundwasser  

 (vom 10. Februar 2010) 

· Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
 (vom 02. Februar 2010) 

· Umweltamt des Landkreises Görlitz (vom 03. Februar 2010)  

· Landesamt für Archäologie (vom 08. Januar 2010) 

· NABU Landesverband Sachsen e.V. (vom 27. Januar 2010) 
 
A. Voigt, Oberbürgermeister 

 
An alle Schulen, Zittauer Sportvereine, sonstigen Vereine und Nutzer der Sportstätten der Stadt Zittau 
 
Das Referat Kinder/Jugend/Schulen/Sport der Stadt Zittau bittet alle Nutzer von in Trägerschaft der Stadt 
stehenden Sportstätten, für die Planung des Schuljahres 2010/2011 die entsprechend gewünschten Bele-
gungszeiten bis zum 31.05.2010 schrift lich an folgende Adresse zu melden: 
 
Stadtverwaltung Zittau 
Referat Kinder/Jugend/Schulen/Sport 
Hochwaldstraße 21 b 
02763 Zittau 
 
Die dafür benötigten Antragsformulare liegen in den Sportstätten aus. 

 
Dr. Volker Beer, Referatsleiter Kinder/Jugend/Schulen und Sport 

Einladung in den Paradiesgarten 
Gestickte Blumen aus St. Marienthal in der neuen  

Ausstellung der Städtischen Museen Zittau 
�

Am 10. April eröffnen die Städtischen Museen Zittau  
eine Sonderausstellung mit Meisterwerken der Textilkunst aus dem 17. bis 21. Jahrhundert  

 
Die Ausstellung „Paradiesgarten - Gestickte Blumen aus St. Marienthal“  

ist im Kulturhistorischen Museum Franziskanerkloster, Klosterstraße 3 in Zittau  
vom 10.04. bis 04.07.2010, täglich von 10 bis 17 Uhr zu sehen. 

 
Weitere Informationen über Führungen: 

Städtische Museen Zittau 
Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster 

Klosterstraße 3 · 02763 Zittau 
Tel. 03583/554790  

museum@zittau.de · www.zittau.eu 
www.zittauer-fastentuecher.de 

 
Anmeldung beim 
Oberlausitzer Kreissportbund 
Villingenring 20, Tel. 03583/586778 
zglw@oberlausitzer-ksb.de  
Online-Anmeldung bis 19.04.2010 
unter: www.zittauer-gebirgslauf.de 

Anmeldung für Sportstättenbelegungsplanung  
Schuljahr 2010/2011 
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Die Lagerfeuerzeit beginnt - Was ist zu beachten? 

Jedes offene Feuer, außer kleine 
Koch- oder Grillfeuer in befestigten 
Feuerstätten oder -schalen mit einem 
Durchmesser bis zu 60 cm, oder 
handelsüblichen Grillgeräten, bedür-
fen einer schriftlichen Genehmigung. 
Die Genehmigung wird gegen die 
Zahlung einer Verwaltungsgebühr 
von 5,00 € erteilt, wenn die Voraus-
setzungen für ein Lagerfeuer oder 
Traditionsfeuer erfüllt sind. 
Von einem La g e rfeu er spri cht man, 
wenn seine Größe jederzeit  den Auf-
enthalt am F euer erlaubt und es mög-
li ch is t , gefahrlos S peisen im F euer 
zu garen (Knüppelkuchen, B ratwürs-
te). Das Lagerfeuer als Nutzfeuer 
dient dem Kochen, Backen, Grill en, 
als W ärme- und/oder Lichtquelle 
meis t im Zusammenhang mit geselli -
gen Anlässen. 
Traditionsfeuer sind in unserer 
Region das Walpurgisfeuer, das Os-
terfeuer und Johannesfeuer. Die Tra-
ditionsfeuer sind in der Regel größer, 
Ausdruck bestimmten Brauchtums 
und oft mit Volks- oder Vereinsfes-
ten gekoppelt. Wegen ihrer Größe 
erfordern diese Feuer erhöhte Sicher-
heitsansprüche. 
Ein offenes Feuer darf nur unter 
Verwendung trockenen Brennholzes 
und handelsüblicher Anzündhilfen 
entfacht und betrieben werden. Bau- 
und Abbruchholz ist wegen der Be-
handlung mit Holzschutzmitteln oder 
der Beschichtung mit Anstrichstoffen 
kein geeignetes Brennmaterial. 
Feuer zum Zwecke der Entsorgung 
pflanzlicher Abfälle wie Baum- und 
Heckenverschnitt, Grasmahd, Laub, 
Unkraut, Weihnachtsbäumen und 
anderer Pflanzenreste sind in Sachsen 
grundsätzlich verboten. Zu Ausnah-
men bezüglich des Verbrennens von 
Abfällen informiert das im Referat 
Stadtordnung oder bei der Abfallbe-
hörde des Landkreises erhältliche 
Informationsblatt ausführlich. Wer-
den ungenehmigte Lager- oder Tradi-
tionsfeuer oder Feuer mit dem Ziel 
der Entsorgung pflanzlicher Abfälle 
festgestellt bzw. angezeigt, erfolgt 
die Verfolgung und Ahndung wegen 
des Begehens einer Ordnungswidrig-
keit mit Verwarn- oder Bußgeld. 
Vom grundsätzlichen Verbrennungs-
verbot für pflanzliche Abfälle sind 
Lager- und Traditionsfeuer ausge-
nommen, wenn das Brennmaterial 
trocken ist. Hinsichtlich der Geneh-
migungsfähigkeit entscheidet die 

Behörde im Einzelfall, unter Abwä-
gung der vorgetragenen Interessen 
des Antragstellers, ob ein genehmi-
gungsfähiges Lager- oder Traditions-
feuer mit einem besonderen Anlass, 
oder eine überwiegende Absicht zur 
Entsorgung pflanzlicher Abfälle 
vorliegt. 
Die Genehmigung eines Lager- oder 
Traditionsfeuers durch das Referat 
Stadtordnung führt regelmäßig zur 
Information an die zuständige Feuer-
wehr - um Fehlalarme wegen Feuer-
scheins oder Rauchentwicklung zu 
minimieren. Die Unterlassung der 
erforderlichen Anzeige kann für den 
Fall des Ausrückens der Feuerwehr 
zu erheblichen Kosten für den Ver-
antwortlichen führen. 
 
Bei Abbrennen von offenen Feuern 
sind u.a. nachstehende Grundsätze zu 
beachten: 
· Zu Bundes-, Landes- und Kreis-

straßen ist ein Abstand von min-
destens 100 m einzuhalten, zu 
Gebäuden, Bäumen und sonstigen 
brandgefährdeten Objekten 10 m, 
zu landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen 20 m. 

· Im Wald oder in einem Abstand 
von weniger als 100 m vom Wald 
darf grundsätzlich kein Feuer ab-
gebrannt werden. Ausnahmen (zu-
sätzlich zur Genehmigung nach 
PolV) werden von der Forstbehör-
de des Landkreises Görlitz erteilt. 

· Das Entzünden von offnen Feuern 
ist ab Waldbrandwarnstufe III in 
Waldnähe gänzlich untersagt. 

 
Wo kann m an eine Genehmigung für 
ein Lager- oder Tradi tionsfeuer für 
das Stadtgebiet  der Großen Kreisstadt  
Zittau beant ragen und erhalten? 
 
Stadtverwaltung Zittau 
Referat Stadtordnung 
Franz-Könitzer-Straße 7 
02763 Zittau 
Telefon: 03583/752432  
Telefax: 03583/752400 
 
Stadtverwaltung Zittau 
Geschäftsstelle Hirschfelde  
Rosenstraße 3, 02788 Zittau  
Telefon: 035843 271-0 
Telefax: 035843 271-24 

 
 
 

Uwe Pietschmann 
Leiter des Bürgeramtes 

INFORMATIONEN 

Um die Zusammenarbeit der Feuerwehren von Hrádek 
nad Nisou und Zittau weiter gestalten zu können, ha-
ben beide Städte im Rahmen des Ziel 3/Ciel 3-
Programmes zur Förderung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit 2007-2013 zwischen dem Freistaat 
Sachsen und der Tschechischen Republik gemeinsam 
ein Projekt zur Optimierung des grenzüberschreiten-
den Brand- und Katastrophenschutzes entwickelt. Im 
Januar diesen Jahres konnte durch den Oberbürger-
meister der Stadt Zittau der Zuwendungsvertrag mit  
der Sächsischen Aufbaubank unterschrieben werden. 
Inhaltlich konzentriert sich dieses Projekt auf folgende 
Schwerpunkte: 
1. Beschaffung eines Gerätewagens - Logistik mit den 

Beladungmodulen für Wasserversorgung und Ge-
fahrgut für die Freiwillige Feuerwehr Zittau 

2. Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges sowie die 
Generalüberholung für die Freiwillige Feuerwehr 
Hrádek n. N. 

3. Erstellen von Feuerwehrplänen in deutscher und 
tschechischer Sprache für die Einsatzvorbereitung 

4. Schaffung von Strukturen der gegenseitigen Kom-
munikation 

5. Gemeinsame Ausbildung der Feuerwehrangehöri-
gen beider Feuerwehren u.a. in der Atemschutz-
übungs- und der Brandsimulationsanlage 

6. Schaffung bzw. gemeinsame Nutzung von Kapazi-
täten für die Pflege und Wartung von Feuerwehrge-
räten. 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 850.000,00 
Euro von denen 80 % durch f inanzielle Mittel der 
Europäischen Union zur Verfügung gestellt werden. 
Mit der Umsetzung dieses Projektes wurde am 
05.03.2010 mit einer gemeinsamen Ausbildung der 
Atemschutzgeräteträger beider Feuerwehren in der 
Atemschutzübungsanlage auf der Feuerwache Zittau 
begonnen. 
Die Feuerwehren der Städte Hrádek n. N. und Zittau 
arbeiten bereits seit 1991 auf der Grundlage eines 
Löschhilfevertrages eng zusammen. Bei gemeinsamen 
Einsätzen, beispielsweise bei den Bränden in der Zit-
tauer Kunststoff GmbH auf der Christian-Keimann-
Straße am 21.04.2003 und des alten Zollamtes auf der 
Herwigsdorfer Straße am 24.08.2007 sowie gemeinsa-
men Einsatzübungen beiderseits der Grenze hat sich 
diese Zusammenarbeit bereits bewährt. 

 
Lothar Reichbodt  

Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Zittau 

Weiterer Ausbau der Zusammenarbeit 
der Feuerwehren von  

Hrádek nad Nisou (CZ) und Zittau (D) 
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Energieteam der Stadt Zittau informiert  
am 4. Mai  zum European Energy Award® 

Seit Mai 2008 beschäftigt sich in der Stadt Zittau ein Energieteam 
bestehend aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung, der Stadtwerke 
Zittau GmbH und der Hochschule Zittau/Görlitz im Rahmen des 
European Energy Award® mit energiepolitischen Themen und leistet 
seitdem eine systematische Arbeit zur Steigerung der Effizienz beim 
Einsatz von Energie und zur sparsamen Verwendung dieser wichti-
gen Ressource. Als Arbeitsgrundlage dafür dient das im Stadtrat Juni 
2009 beschlossene energiepolitische Arbeitsprogramm, welches bis  
zum Ende diesen Jahres gültig ist. Im November 2009 wurde Zittau 
für seine erfolgreichen Bemühungen mit dem Europäischen Energie-
preis ausgezeichnet. 
Am 4. Mai stellt das Energieteam allen interessierten Bürgern der 
Stadt die bisher geleistete Arbeit vor. Neben der Darstellung des 
aktuellen Arbeitsstandes bei der Erfüllung des Arbeitsprogramms 
sind auch neue Ideen für die Fortschreibung dessen für die Zeit von 
2011 bis 2013 gefragt. 

Ines Hirt 
Pressesprecherin 

Mit der Auftaktveranstaltung am 2. März im Zittauer Kinder- und 
Jugendhaus „Villa“ fiel der Startschuss für die Vorbereitungen zum 
bereits 7. Euroregionalen LernFEST. Ca. 50 Vertretende von Bil-
dungseinrichtungen, Vereinen und Institutionen erhielten an diesem 
Nachmittag umfangreiche Informationen zu den geplanten Aktivitä-
ten beim diesjährigen LernFEST. 
Damit begann offiziell der Anmeldezeitraum für das diesjährige 
LernFEST, das am Sonntag, dem 12. September in Zittau stattfin-
det. 
Noch bis zum 30. April können sich alle Einrichtungen, die mit 
einem Aktionsstand, beim trinationalen kulturellen Rahmenpro-
gramm oder auf andere Art und Weise bei diesem Höhepunkt in 
unserer Dreiländerregion  mitwirken möchten, zur Teilnahme anmel-
den. Das Anmeldeformular in deutscher, polnischer und tsche-
chischer Sprache sowie detaillierte Informationen zum Lern-
FEST finden Sie unter www.pontes-pontes.de/home/netzwerkthe-
men/euroregionales-bildungsmarketing/lernfeste.html.  
Das LernFEST lebt vom Engagement und von den kreativen Ideen 
möglichst vieler Menschen unserer Region und jeder, der mittun 
will, ist herzlich willkommen!  
Neue Impulse wird das LernFEST 2010 durch die Verknüpfung mit 
dem „Tag des offenen Denkmals“ erhalten. So sollen an interessan-
ten Denkmälern in der Zittauer Innenstadt Lerninseln entstehen, die 
dann zu einer attraktiven LernFEST-Meile verknüpft werden. 
Gemeinsam mit allen Mitwirkenden soll ein interessantes LernFEST 
2010 gestaltet werden, bei dem die deutschen, polnischen und tsche-
chischen Gäste entlang der LernFEST-Meile viel Geniales entde-
cken, bestaunen und ausprobieren können.  
 
Ansprechpartner: 
Claudia Meusel 
Tel. +49 (0)35823 77-252 
Mail: pontes@ibz-marienthal.de 
Anne Heinrich 
Tel. +49 (0)35823 77-149 
Mail: heinrich@ibz-marienthal.de 
Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal 
PONTES - Agentur 
Servicestelle Bildung des Landkreises Görlitz im Bundesprogramm „Lernen 
vor Ort“  

LernFEST 2010 unter dem Motto:  
„Denk mal mit - Denk mal an“  

  
Anmeldung für Mi twirkende: bis 30. April 2010 Seit sechs Jahren sind unsere Nachbarländer Polen und Tschechien 

mit uns in der Europäischen Union auf dem gemeinsamen Weg. 
Vieles hat sich seither vereinfacht in der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit unserer Länder und insbesondere in der Arbeit im 
Rahmen der Städtepartnerschaft Bogatynia-Hrádek n.N.-Zittau. 
Ganz besonders wichtig war und ist es auf diesem gemeinsamen 
Weg, möglichst viele Menschen über Grenzen hinweg zusammen zu 
bringen, Bekannt- und Freundschaften entstehen zu lassen. Eine nun 
schon gute Tradition hierfür ist das nun schon seit 2004 im Dreilän-
derpunkt stattfindende gemeinsame Bürgerfest der drei Länder.  
Der Weg am 24. April zum Dreiländerpunkt auf die tschechische 
Seite, welcher wieder über die extra für diesen Tag geöffnete Him-
melsbrücke führen kann, lohnt sich auf jeden Fall, gibt es doch ne-
ben einem bunten internationalen Musikprogramm von Blasmusik, 
über Popmusik-Hits bis hin zu Countryklängen auch wieder den 
spannenden und lustigen 12-Sterne-Parcours mit Spiel- sowie Bewe-
gungsangeboten für die ganze Familie. 
Wanderfreudigen Familien ist besonders die herrliche Wanderung 
durch die drei Länder zu empfehlen, welche 14.30 Uhr auf tschechi-
scher Seite startet. Und wenn es Abend wird, werden die 3-Länder-
Feuer entzündet und mit einem zünftigen Feuerwerk endet der gren-
zenlose Erlebnistag. 
�
14.30 Uhr  Start der Dreiländerwanderung  
 (leichte Familienwanderung ohne Voranmeldung)  
 (Treff: Bühne Dreiländerpunkt, tschechische Seite) 
15.30 Uhr Wissen - Können - Spaß für die ganze Familie:   
 der 12-Sterne-Parcours, ein Familienspiel rund um EUROPA 

(Schminken, Sternelaternen, Gipsmasken, Bewegungsspiele, 
Töpfern, Basteln, Zielwurf, Zuckerwatte, Springburg, Knobe-
leien) (Dreiländerpunkt, tschechische Seite) 

16.00 Uhr Grußworte der Bürgermeister und Jugendparlamentarier   
 (Bühne Dreiländerpunkt, tschechische Seite) 
anschließend  Blumenniederlegung am Gedenkstein und Luftballongrüße 

mit der Blaskapelle TUROW (Dreiländerpunkt, polnische Seite)  
16.30 Uhr  Bühnenprogramm mit der Blaskapelle TUROW (PL), Un-

plugged Inc. (D) und einer Countryband und Gruppe ARIES 
(CZ) (Bühne Dreiländerpunkt, tschechische Seite) 

20.00 Uhr  Entzündung der 3-Länder-Feuer 
 (deutsche, polnische und tschechische Seite am Dreiländerpunkt) 
21.00 Uhr Dreiländerfeuerwerk (Dreiländerpunkt, tschechische Seite) 
21.10 Uhr Bühnenprogramm mit Gruppe ARIES 
 (Bühne Dreiländerpunkt, tschechische Seite) 
Die Neißebrücke (Himmelsbrücke) zwischen der deutschen und der polni-
schen Seite ist an diesem Tag für Fußgänger geöffnet. 

 
Dr. Volker Beer 

Leiter der Projektgruppe Kulturelle und sportliche Zusammenarbeit  
des Städteverbundes Kleines Dreieck 

Trinationales Bürgerfest am Dreiländerpunkt 
„Auf dem gemeinsamen Weg“  
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BEKANNTMACHUNG 

 Sind entgegen den Bestimmungen nach a) und b) Änderungen vorge-
 nommen oder Anlagen hergestellt oder beseit igt worden, so können diese 
 im Neuordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Das Landratsamt 
 Görlitz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung kann den 
 früheren Zustand auf Kosten des betreffenden Beteiligten wiederherstel-
 len lassen, wenn dies der Neuordnung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG). 
c) Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäu-
 me, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, 
 soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der 
 Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung des 
 Landratsamtes Görlitz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung 
 beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG). 
 Andere gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von Rebstöcken 
 und Hopfenstöcken bleiben unberührt. 
 Bei Verstößen gegen diese Vorschrift  muss das Landratsamtes Görlitz, 
 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung Ersatzpflanzungen auf 
 Kosten des Veranlassers vornehmen lassen (§ 34 Abs. 3 FlurbG). 

3.2 Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Ausführungsanordnung 
 bedürfen Holzeinschläge in Waldgrundstücken, die den Rahmen einer 
 ordnungsmäßigen Bewirtschaftung übersteigen, der Zustimmung des 
 Landratsamtes Görlitz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuord-
 nung. Diese wird nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde 
 erteilt (§ 85 Nr. 5 FlurbG). 
 Das gleiche Verfahren gilt  für die Erstaufforstung von Flächen, die aus 
 der landwirtschaft lichen Nutzung ausgeschieden sind oder ausscheiden 
 sollen. 
 Bei unzulässigen Holzeinschlägen kann das Landratsamt Görlitz, Amt 
 für Vermessungswesen und Flurneuordnung anordnen, dass die abge-
 holzte oder gelichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbe-
 hörde wieder ordnungsgemäß in Bestand gebracht wird (§ 85 Nr. 6 
 FlurbG). 
3.3 Zuwiderhandlungen gegen die nach 3.1 und 3.2 getroffenen Anordnun-
 gen sind gemäß § 154 Abs. 1 FlurbG ordnungswidrig. Ordnungswidrig-
 keiten können mit einer Geldbuße geahndet werden. Im Übrigen gelten 
 die Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in 
 der jeweils gültigen Fassung. 
 
4. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO vom 19. März 
1991, BGBl. I S. 686, in der geltenden Fassung) wird die sofortige Vollziehung 
dieses Beschlusses angeordnet mit der Folge, dass Widerspruch und Anfech-
tungsklage keine aufschiebende Wirkung haben. 
Für den Planfeststellungsbeschluss der Landesdirektion Dresden zum Neubau 
der Bundesstraße B 178 n, Verlegung BAB A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/
CZ, 3. Bauabschnitt, Teil 2 (3.2.) von der S 143 (Obercunnersdorf) bis zur S 128 
(Oberoderwitz) vom 23.12.2009, wird die sofortige Vollziehung i.V.m. Art ikel 2, 
§§ 17a ff. des Gesetzes zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infra-
strukturvorhaben, BGBl. I 2006, S. 2833 (InfraStrPlanVBeschlG) in der gel-
tenden Fassung  angeordnet, um den Beginn des darauf aufbauenden reibungs-
losen Bauablauf des mit sofort igen Vollzug zu versehenden Planfeststellungsbe-
schlusses zum Bau der B 178, Abschnitt 3.2. zu gewährleisten. 
 
5. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Anordnungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach dem 
ersten Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch beim Landratsamt 
Görlitz, Hugo-Keller-Straße 14-16 in 02826 Görlitz schrift lich oder zur Nie-
derschrift  eingelegt werden. 

Löbau, den 04.03.2010  
Dr. Wittig, Obere Flurbereinigungsbehörde des Landkreises Görlitz 

 
 

II. Hinweise zum Anordnungsbeschluss 
1. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Neuordnungs-
verfahren berechtigen, sind innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt dieser öffentli-
chen Bekanntmachung beim Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung anzumelden. 
Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer 
von der Behörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der 
Anmeldende nicht mehr zu beteiligen (§ 14 Abs. 1 FlurbG). 
Werden Rechte erst nach dem Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann das 
Landratsamt Görlitz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung die bisherigen Ver-
handlungen und Festsetzungen gelten lassen. (§ 14 Abs. 2 FlurbG) 
Der Inhaber eines oben bezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber 
die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. (§ 14 
Abs. 3 FlurbG) 
2. Aufforderung zur Grundbuchberichtigung  
Die Angaben über Rechtsverhältnisse an den Einlagegrundstücken erhebt das Landratsamt 
Görlitz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung aus dem Grundbuch. Um Nachtei-
le zu vermeiden, wird den Grundeigentümern dringend empfohlen, die Eintragungen im 
Grundbuch zu überprüfen und erforderliche Berichtigungen zu beantragen. Dazu genügt es in 
der Regel den Grundbuchämtern die entsprechenden Urkunden wie Erbschein, Erbvertrag, 
Testament, Zuschlagsbeschluss oder Enteignungsbeschluss vorzulegen. 
Grundbucheinsicht und Auskünfte sind gebührenfrei. 

Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung 
Abteilung Flurneuordnung und Landwirtschaft 
 
Anlage: Gebietskarte im Maßstab 1:5.000 
Unternehmensverfahren B 178 - Ruppersdorf 
I. Anordnungsbeschluss 
1. Anordnung der Ländlichen Neuordnung 
Zur Vermeidung von Nachteilen für die allgemeine Landeskultur und zur Vertei-
lung des entstehenden Landverlustes auf einen größeren Kreis von Eigentümern 
wird nach den §§ 87-89 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16. März 
1976 (BGBl. I S. 546) und nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Flurbereinigungsgesetzes (AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1429) 
in den jeweils gült igen Fassungen das Unternehmensverfahren B 178 - Rup-
persdorf angeordnet. 
Die Anordnung gilt  für das vom Landratsamt Görlitz, Amt für Vermessungswe-
sen und Flurneuordnung am heutigen Tag festgestellte Neuordnungsgebiet. Es ist 
1.813 ha groß und umfasst folgende Flächen: 
Landkreis Görlitz: 
Stadt Herrnhut: Teile der Gemarkung Oberruppersdorf - Teile der Gemarkung 
Niederruppersdorf - Teile der Gemarkung Niederstrahwalde - Teile der Gemar-
kung Oberstrahwalde 
Gemeinde Obercunnersdorf: Teile der Gemarkung Obercunnersdorf 
Gemeinde Oderwitz: Teile der Gemarkung Oberoderwitz - Teile der Gemar-
kung Niederoderwitz 
Gemeinde Großhennersdorf: Teile der Gemarkung Großhennersdorf 
Die Begrenzung des Neuordnungsgebietes ist in der Gebietskarte, die als Anlage 
Bestandteil dieses Anordnungsbeschlusses ist, parzellenscharf dargestellt. 
Gemäß § 10 FlurbG sind die Eigentümer der zum Neuordnungsgebiet gehören-
den Grundstücke sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtig-
ten Teilnehmer am Neuordnungsverfahren. Sie bilden die Teilnehmergemein-
schaft (TG), die gemäß § 16 FlurbG mit dem Anordnungsbeschluss entsteht und 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. 
Die TG führt den Namen Teilnehmergemeinschaft der Ländlichen Neuord-
nung „B 178 - Ruppersdorf“ und hat ihren Sitz beim Landratsamt Görlitz, 
Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung, Abteilung Flurneuordnung 
und Landwirtschaft in Löbau. 
Die Teilnehmergemeinschaft steht nach § 17 FlurbG in Verbindung mit § 1 Abs. 
3 AGFlurbG unter der Aufsicht der Oberen Flurbereinigungsbehörde des Land-
ratsamtes Görlitz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung. 
Beteiligt am Verfahren sind gemäß § 10 i.V.m. § 88 Nr. 2 FlurbG als Nebenbe-
teiligte: 
- der Träger des Unternehmens, 
- die vom Verfahren betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände, 
- andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftli-
 che oder öffentliche Anlagen erhalten oder deren Grenzen geändert werden, 
- Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Neuordnungsgebiet 
 räumlich zusammenhängt, 
- Inhaber von Rechten an den zum Neuordnungsgebiet gehörenden Grund-
 stücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen 
 Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechti-
 gen oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken, 
- die Empfänger neuer Grundstücke, 
- die Eigentümer von nicht zum Neuordnungsgebiet gehörenden Grundstücken, 
 denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt 
 wird oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Neuord-
 nungsgebietes mitzuwirken haben. 

2. Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung des Anordnungsbeschlusses 
Eine Ausfert igung dieses Beschlusses mit den Hinweisen und der Begründung 
zum Anordnungsbeschluss sowie die Gebietskarte liegen während der Wider-
spruchsfrist in den Verwaltungen der Stadt Herrnhut, der Gemeinde Niedercun-
nersdorf, der Gemeinde Obercunnersdorf, der Gemeinde Oderwitz und der Ge-
meinde Großhennersdorf zu den allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnah-
me aus. 
3.  Zeitweilige Einschränkung des Eigentums (§ 34 FlurbG) 
3.1 Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des 
 Neuordnungsplanes gelten folgende Einschränkungen: 

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung des Land-
 ratsamtes Görlitz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung nur 
 Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirt-
 schaftsbetrieb gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG). 
b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u.ä. Anla-
 gen dürfen nur mit Zustimmung des Landratsamtes Görlitz, Amt für 
 Vermessungswesen und Flurneuordnung errichtet, hergestellt , wesentlich 
 verändert oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG). 
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INFORMATIONEN 

Am 17. März 2010 erfolgte in Kopac-
zów (PL) die feierliche Übergabe der 
vier Geschichtstafeln (1x1 m) zum Ge-
schichtsprojekt „Grenzgeschichten“, 
welches von den Jugendlichen des In-
ternationalen Kinder- und Jugendparla-
ments „Neiße“ im Jahr 2009 erarbeitet 
wurde. Dieses Projekt ist ein Ge-
schichtsprojekt zur Erforschung trina-
t ionaler Erfahrungen und Erlebnisse in 
der Grenzregion im Dreiländereck 
Deutschland, Tschechien und Polen 
und hat die historische Vergangenheit 
des ehemaligen Grenzdorfes Oberul-
lersdorf (heute Kopaczów - PL)/Ul-
lersdorf (heute Old� ichov - CZ) zum 
Inhalt. 
Dazu trafen sich Monika Mazanek als 
Vertreterin des Internationalen Kinder- 
und Jugendparlaments „Neiße“ und 
Herr Dr. Volker Beer, Leiter des Refe-
rates Kinder, Jugend, Schulen und 
Sport der Stadtverwaltung Zittau mit 

„Grenzgeschichte(n)“ 
Geschichtsprojekt des Internationalen Kinder- und Jugendparlamentes 

März 2010. Die Exkursion nach Zittau am 5.3.2010 
 
Im Frühjahr 2009 waren einige Jugendmitarbeiter der evangelischen Landeskirche und der Ev.-luth. 
Gemeinde von Zittau zu Gast beim YMCA in Shanghai/China. In diesem Jahr kamen die Chinesen 
ihrerseits nach Deutschland, um einen Eindruck über die Jugendarbeit in kirchlicher Trägerschaft zu 
bekommen. Auf die Einladung der Zittauer Gemeinde hin besuchten die Chinesen am 5. März unsere 
Stadt. Das von Rosemarie Hannemann, die 2009 ebenfalls in Shanghai war, zusammengestellte Pro-
gramm führte die Gäste in die UNESCO-Mittelschule am Burgteich zu Gesprächen mit der Schulleite-
rin Frau Kushmann und Schülerinnen und Schülern sowie zu einem Rundgang durch die Schule. 
Anschließend empfing Oberbürgermeister Arnd Voigt die Chinesen im Bürgersaal des Rathauses. Der 
prunkvolle Bürgersaal vermittelte einen Eindruck vom Wohlstand des historischen Zittau und dem 
Selbstbewusstsein des Bürgertums. Die Leiter des YWCA/Shanghai, Frau Shen und Herr Wu, Leiter 
YMCA, bemerkten dazu, dass, obwohl China im Vergleich zu Deutschland eine viel längere Ge-
schichte vorweisen kann, jedoch ein solches Selbstvertrauen des Bürgertums in ihrem Land ein No-
vum sei und Deutschland in dieser Hinsicht als Vorbild dienen kann. Verwundert nahm die Delegation 
auch die Parteilosigkeit des Oberbürgermeisters zur Kenntnis, der diese damit begründete, seine Ent-
scheidungen nicht aufgrund parteipolit ischer Gegebenheiten zu treffen, sondern nach vorangegange-
nen Sachdiskussionen zu entscheiden. Die zentrale Thematik des Besuches waren Fragen des Werte-
wandels in der heutigen Gesellschaft. Hier erschlossen sich auch bei diesem Treffen viele Parallelen ... 
Am anschließenden Gespräch im Ratssaal haben auch Dr. Stefan Kühne, Dezernent der Akademischen 
Verwaltung der Hochschule Zittau/Görlitz und der Referatsleiter für Kinder, Jugend, Schulen und 
Sport der Stadt Zittau, Dr. Volker Beer, teilgenommen. Dabei wurde die spezielle Situation in Zittau, 
wie der zunehmende Altersdurchschnitt der Stadt, die Abwanderung der Jugend und der damit verbun-
dene Fachkräftemangel erörtert. Der Fachkräftemangel, besonders im Bereich der KiTa´s, bedeutet 
eine Herausforderung für die Träger der Kindertagesstätten. Im Zusammenhang mit der Personalpla-
nung der Stadtverwaltung stellte der Oberbürgermeister die Anwendung von Altersteilzeitregelungen 
vor. 
Bei einer Stadtführung konnten die chinesischen Gäste Interessantes rund um den Markt und die 
wechselvolle Geschichte der Stadt erfahren und vom Johannisturm über die Dächer Zittaus schauen. 
Zum Abschluss informierten sich die chinesischen Gäste beim Besuch in der Zittauer Kirchgemeinde 
über Projekte der Jugendberatung. 
 

Rosemarie Hannemann, Jugendberaterin der Ev.-luth. Kirchgemeinde 
Maksymilian Markieton, Praktikant im Landesjugendpfarramt  

Bekanntmachung der Landesdirektion Dresden 
nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz 
(GBBerG) über einen Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung - Gemarkung Hirschfelde der Stadt Zittau 
vom 15. März 2010 

  
Die Landesdirektion Dresden gibt bekannt, dass 
der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Lan-
desamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 
dieses vertreten durch die Staatliche Betriebsge-
sellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Dres-
dner Straße 78 C, 01445 Radebeul, einen Antrag 
auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigung gemäß § 9 Abs. 4 des Grundbuchbe-
reinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt durch 
Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2706) geändert worden ist,  
gestellt hat. 
Der Antrag umfasst eine bestehende Grundwasser-
messstelle (Schachtbrunnen, Zuwegung) nebst 
Schutzstreifen in der Gemarkung Hirschfelde 
(Flurstück 79/2) der Stadt Zittau.  
Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigen-
tümer des oben aufgeführten Flurstückes der Ge-
markung Hirschfelde können den eingereichten 
Antrag sowie die beigefügten Unterlagen in der 
Zeit vom 10. Mai 2010 bis einschließlich 7. Juni 
2010 während der Dienststunden (montags bis 
donnerstags zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr, 
freitags von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr) in der Lan-
desdirektion Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 
Dresden, Zimmer 2023, einsehen. 
Die Landesdirektion Dresden erteilt die Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der 
gesetzlich festgelegten Frist gemäß § 9 Abs. 4 
GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5  der 
Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbe-
reinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf 
dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-
Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 
20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).  
 
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen: 
Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes 
wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
für alle am 2. Oktober 1990 bestehenden Energie-
fort leitungsanlagen und Anlagen der Wasserver-
sorgung und -entsorgung entstanden. Die durch 
Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert nur 
den Stand vom 3. Oktober 1990.  
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz 
bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht 
damit begründet werden, dass kein Einverständnis 
mit der Belastung des Grundstücks erteilt  wird. 
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die von dem antragstellenden 
Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht 
richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch 
sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder 
in anderer Weise, als von dem Unternehmen darge-
stellt, betroffen wird. 
Der Widerspruch kann bei der Landesdirektion 
Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, bis 
zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden. 
Entsprechende Formulare liegen im Referat 14 
(Zimmer 2023) bereit. 
 

Dresden, den 15. März 2010 
Landesdirektion Dresden 
Zorn, Referatsleiter 

LANDESDIREKTION  
DRESDEN 

Freistaat 
SACHSEN 

Deutsch-chinesische Begegnung in Deutschland  

dem Ortsvorsteher von Kopaczów, Herrn Adam Durda. 
Herr Druda berichtete den Anwesenden, dass die vier 
Geschichtstafeln vorübergehend ihren Platz in der ehe-
maligen Dorfschule von Kopaczów haben werden.  
Vorgesehen ist, dass die Tafeln mit einem Rahmen und 
einer Glasscheibe versehen werden und danach im Gar-
tengelände der ehemaligen Schule aufgestellt und den 
Einwohnern Kopaczóws, Gästen und Besuchern zugäng-
lich gemacht werden.   
Weiterhin erzählte Herr Durda den Gästen, dass es ge-
plant ist, die Geschichtstafeln bis zur diesjährigen Euro-
päischen Kirmes am 2. Oktober im „Park der Begegnun-
gen“ zwischen der ehemaligen Dorfschule und der Kir-
che in der Nähe des Obelisken aufzustellen.  
Die vergangene Geschichte war durch Kriege verheerend 
für die Menschen dieser Region. Jetzt sind sie dankbar 
für die längste Friedensperiode der Geschichte, aber das 
Leid soll nicht vergessen werden. Deshalb sollen die 
Geschichtstafeln auch zur Mahnung und als Lehre für die 
jetzt in der Grenzregion Lebenden dienen. „Aus der Ge-
schichte müssen wir lernen, wollen wir die Gegenwart 
begreifen und die Zukunft gestalten.“  
Die Geschichte der beiden Orte in der Grenzregion an 
der Neiße dient der Mahnung an Vergangenes. Die Er-
forschung und Aufarbeitung gemeinsamer Geschichte 
durch junge Menschen, das Auseinandersetzen mit Prob-
lemen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie 
das Umsetzen und Leben eines gemeinsamen Zukunfts-
gedankens bilden die Basis für das grenzübergreifende 
Lebensgefühl und ein friedliches Miteinander der Men-
schen im Dreiländereck. 

 
Dr. Volker Beer 

Leiter des Referates Kinder, Jugend, Schulen und Sport 
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INFORMATIONEN 

„Bitte lächeln, alte Stadt“ 
Bürger setzen ihre Denkmale  
in Szene 
 

Um den Blick der Bürger auf histo-
rische Stadtbereiche unseres Landes 
einzufangen, haben das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung gemeinsam mit 
der Stiftung Denkmalschutz einen 
nationalen Fotowettbewerb ausge-
lobt.  
Geplant ist eine fotografische Reise 
durch das baugeschichtliche Erbe 
unseres Landes. 
Bis zum 15. August 2010 können 
Laien und professionelle Fotografen 
Aufnahmen historischer Stadtquar-
tiere, Straßenzüge, Plätze und Gär-
ten einsenden, die das turbulente, 
stilvolle oder kuriose Leben in 
denkmalgeschützten Stadtbereichen 
zeigen - saniert oder noch im Dorn-
röschenschlaf. Historische Orte 
tragen nicht zwangsläufig einen 
musealen Charakter. Sie sind leben-
diger Alltag und entwickeln sich mit 
den Bedürfnissen ihrer Bewohner 
zu zeitgemäßen und zweckmäßigen 
Lebensmittelpunkten.  

 
INFOTAG KLEINPROJEKTEFÖRDERUNG 

in der Euroregion Neisse 
am 04.05.2010 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr in Görlitz  

(Geschäftsstelle FV Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V.), Untermarkt 23 
 
für Vertreter von Kommunen und Vereinen, die insbesondere Kleinprojekte im deutsch-
polnischen Grenzgebiet beabsichtigen. 
Die Geschäftsstelle der Euroregion Neisse e.V. informiert über die Möglichkeiten der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unter Nutzung der Förderung durch das Pro-
gramm „Gemeinsamer Kleinprojektefonds Sachsen-Polen 2007 bis 2013 in der Euroregi-
on Neisse“ in Form von:    

· persönlichen Beratungsgesprächen ganz individuell  
 (Terminabsprachen sind erwünscht, um Wartezeiten zu vermeiden) 

· 10.30 und 14.00 Uhr Vortrag zu Programminhalten anhand einer visuellen Präsentation 
 
Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache ohne Übersetzung geplant, eine polnisch-
sprachige Projektkoordinatorin ist anwesend. 
Die Kapazität des Raumes liegt bei ca. 30 Personen! Wir bitten dringend um Anmeldun-
gen bis zum 23.04.2010 unter schubert@euroregion-neisse.de oder dziuk@euroregion-
neisse.de mit Angaben Ihrer Zeitvorstellungen. Wir planen damit die Gesprächstermine 
und Vortragsintensität entsprechend.  

Die Stadtwerke Zittau GmbH ist als kommunales Unternehmen eng mit der Region verbun-
den. Neben einer zuverlässigen und umweltverträglichen Versorgung mit Energie und Was-
ser gilt  unser Augenmerk auch der Förderung des gesellschaft lichen Lebens in unserer Regi-
on. So unterstützen wir viele gemeinnützige Projekte, Vereine und Veranstaltungen, sei es 
auf sportlichem, kulturellem oder sozialem Gebiet. Besonders am Herzen liegen uns dabei 
die Kinder und Jugendlichen, sind diese doch die Zukunftsträger unserer Region. 
Im Bereich der Kinder und Jugendlichen im sozialen Bereich unterstützt die Stadtwerke 
Zittau GmbH unter anderem folgende Vorhaben und Einrichtungen: 
- Anschaffung von Schulsportgerätschaften für die Burgteichschule Zittau (im Vorjahr die 

Lisa-Tetzner-Schule) 
- Lernmaterial zum Thema Energie und Umwelt für die Lessing-Grundschule Zittau 
- Diakoniewerk Oberlausitz e.V. bezüglich des Integrationsfestes im T ierpark Zittau 
- Kinderwoche in Zittau 
- die Jugendtheatertage im Juni 2010 im Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau 
- die Kita Kinderland mit einem Verkehrssicherheitsset 
Im sportlichen Sektor wird die Kinder- und Jugendarbeit der folgenden Vereine bzw. die 
folgenden Veranstaltungen durch uns gefördert: 
- Jonsdorf Trophy 
- EHC Jonsdorfer Falken 
- VfB Zittau e.V. 
- OSV Zittau e.V., Abt. Handball und Schwimmen 
- Alpiner Skiverein Lausche e.V. 
- HSG Turbine Zittau e.V., Abt. Boxen u. Leichtathletik 
- Hirschfelder SV, Abt. Fußball 
- ESV Lokomotive Zittau e.V. 
- Faustball-Sport-Verein 1911 Hirschfelde e.V. 
Zudem sind wir bei folgenden sportlichen und kulturellen Großveranstaltungen der Region 
engagiert: 
- O-See-Challenge 
- Zittauer Fastentuch 
- Spectaculum Citaviae 
- Zittauer Stadtfest 
- Zittauer Musiknacht 
- Kronenkino - Hillersche Villa e.V. 
- Ortsfeste (Hirschfelde, Wittgendorf, Dittelsdorf, Eichgraben, Pethau, Hartau) 
- Zittauer Gebirgslauf- und Wandertreff 
Mit den Stadtwerken „unterwegs“ sind: 
- der VfB Zittau e.V. 
- der Oberlausitzer Tafel e.V. und 
- die Touristen und Interessierten der Region durch die Kooperation mit der TGG Tourist i-
 sche Gebietsgemeinschaft Naturpark Zittauer Gebirge/Oberlausitz e.V. 
 
Manfred Kürschner, Geschäftsführer 
Stadtwerke Zittau GmbH 

Stadtwerke Zittau GmbH 
nah, zuverlässig, engagiert 

 
Information zum Fotowettbewerb 

„Bitte lächeln, alte Stadt.“ 

Die besten Beiträge des Wettbewerbes werden von 
einer unabhängigen Jury, ausgewählt und prämiert. 
Die Gewinner des Fotowettbewerbs werden auf dem 
18. Kongress für Städtebaulichen Denkmalschutz im 
September 2010 bekannt gegeben.  
 
Seit 1991 stellt der Bund in seinem Programm zum 
städtebaulichen Denkmalschutz Finanzhilfen für den 
Erhalt von Gebäuden und Ensembles von geschichtli-
cher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung 
bereit. Das Programm wurde für die Rettung bauge-
schichtlicher Stadtbereiche in den neuen Bundeslän-
dern eingeführt und konnte im vergangenen Jahr um 
die alten Bundesländer erweitert werden. Der aktuelle 
Fotowettbewerb trägt dazu bei, die Ergebnisse einer 
stetigen Förderung zu dokumentieren. Er wird durch 
die Bundestransferstelle Städtebaulicher Denkmal-
schutz organisiert. 
 
Informationen und Teilnahmebedingungen zum Foto-
wettbewerb unter: www.bitte-laecheln-alte-stadt.de.  
(2.663 Zeichen) 
 
Kontakt:  
Bundestransferstelle Städtebaulicher Denkmalschutz 
c/o complan Kommunalberatung 
Daniela Michalski  
Voltaireweg 4 
14469 Potsdam 
Tel. +49 (0)331 - 20 151 22 
Tel. +49 (0)331 - 20 151 11 
info@staedtebaulicher-denkmalschutz.de  
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Zittau               21.812           21.789             -  23 

Dittelsdorf                   872                875             +   3 

Drausendorf                   200                199             -    1  

Eichgraben                   770                767              -    3 

Hartau                   563                563                  0 

Hirschfelde                1.653             1.642             -  11 

Pethau                   590                580             -  10 

Schlegel                1.000             1.001             +   1 

Wittgendorf                   786                784             -    2 

Zittau gesamt              28.246           28.200    -  46 

 28.02.2010 31.03.2010 Entwicklung 

Einwohnerzahlen der Stadt Zittau und der Ortsteile 

Quelle: Einwohnermelderegister/Statistik 
Stand: 01.04.2010 

Dittelsdorf  
Ortschaftsrat 

Sprechstunde des Ortsvorstehers  
immer dienstags 17-18 Uhr 
Ortschaftsratssitzung 
Donnerstag, 22.04.10 im Gasthof Dittelsdorf 
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte dem Aushang. 
Bei Problemen mit der Wasserversorgung  
wenden Sie sich bitte an Herrn Halang, Tel.: 0171 38 42 389 

Herzlichen Glückwunsch 

April 
11.04. Gottfried Staub  74 Jahre 
14.04. Renate Friedrich  73 Jahre 
20.04. Helga Böhmer  74 Jahre 
27.04. Eckard Höhne  70 Jahre 
28.04. Martha Richter  91 Jahre 
29.04. Martha Peh  90 Jahre 
Mai 
02.05. Klara Melde  85 Jahre 
Ehejubiläum 
06.05. Karl-Ernst und Gertraud Heilmann  60 Jahre 

 
DER ZITTAUER  ORTSCHAFTEN 

Informationsblatt  
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DITTELSDORF 

Ortschaftsrat Heimatverein Dittelsdorf 

Zusammenarbeit des Ortschaftsrates mit Vereinen 
Am 19. März fand eine gemeinsame Beratung des Ortschaftsrates  
Dittelsdorf mit Vertretern von Vereinen und Bürgern statt. Im Rah-
men der Veranstaltung wurde Bilanz über das Erreichte gezogen und 
Ausblick auf die Aktivitäten 2010 gegeben.  
Der Ortsvorsteher sprach allen Anwesenden für die geleistete Arbeit 
der 12 Vereine und Gruppen seinen Dank aus. Dieser galt aber auch 
all denen, die nicht in Vereinen und Gruppen tätig sind, aber einen 
wesentlichen Beitrag für die Gestaltung des Ortes und bei der Unter-
stützung von Veranstaltungen leisten.  
In der Aussprache wurde deutlich, dass die Gestaltung und Erhaltung 
des Vereinslebens in den nächsten Jahren nicht einfacher werden wird. 
Auch hier wirken Zwänge, die aus der demographischen Entwick-
lung und weniger werdenden Mitteln resultieren. Einig ist man sich 
darin, nicht aufzugeben, Nachwuchs zu suchen und eine ansprechende 
Qualität in der Vereinsarbeit zu sichern.  
Die Tätigkeit vieler Vereine und Gruppen hat eine lange Tradition. 
So blicken zum Beispiel die Imker auf 120 Jahre, die Ortsfeuerwehr 
auf 90 Jahre und der Karnevalsklub auf 25 Jahre ihres Wirkens zu-
rück. Unsere Vereinstätigkeit strahlt auch über die Ortsgrenzen hin-
aus. Ein gutes Beispiel dafür ist die Arbeit des Museumsvereines 
Dittelsdorf. 
Auch 2010 erwarten uns neben den schon bekannten Veranstaltun-
gen einige Neue: 
· Im Frühsommer feiert die Ortsfeuerwehr ihr 90. Jubiläum 
· der Karnevalsclub lädt im November zum 25. Jubiläum ein 
· im September feiern wir die 160. Kirchweih. 

  
Ch. Schäfer, Ortsbürgermeister 

Was wären Vereine ohne Öffentlichkeitsarbeit? 
Noch nicht häufig genug wird unserer Stadtanzeiger mit der Orts-
teilinformation dafür genutzt. Dennoch sind hier viele Informationen 
über ein reges kulturelles Leben der Stadt Zittau und ihrer Ortschaften 
enthalten.  
6 Austräger sorgen in Dittelsdorf dafür, dass jedem Haushalt pünkt-
lich das Amtsblatt zugestellt wird. Ich möchte mich recht herzlich 
für die zuverlässige Verteilung bei Wind und Wetter bedanken. 

Christian Schäfer, Ortsbürgermeister 

Mitgliederversammlung am 13. März 2010 
In diesem Jahr wurde ein neuer Vorstand gewählt.  
Im Referat des Vorstandes konnte insgesamt eine positive Bilanz 
gezogen werden. Im Verein sind 66 aktive und passive Mitglieder 
tätig, davon 11 Jugendliche bis 14 Jahre. 
Der Verein kann auf eine Vielzahl von Aktivitäten im Jahr 2009 
zurückblicken. So wurden die traditionellen Veranstaltungen, wie 
Skifasching, Kranzwechsel am Heimatbaum, Sonnenwendfeuer, 
Kirmes und das Weihnachtliche Treiben mit Erfolg durchgeführt. 
Hinzugekommen ist im vergangenen Jahr das „Pyramidenanschie-
ben“. Der Verein organisierte 12 Wander- und Sportveranstaltungen. 
Durch die Mitglieder wurden ca. 1.500 Stunden freiwillige Arbeit 
zur Erhaltung und Pflege der Einrichtungen, welche der Verein nutzt 
und bewirtschaftet, geleistet. Ein enormes Pensum wurde im vergan-
genen Jahr wieder realisiert. Der Vorstand dankt für diesen hervorra-
genden Einsatz. 
Die Erfolge, vor allem der Kranzwechsel, die Kirmes und das Weih-
nachtliche Treiben wären ohne Unterstützung von Bürgern und an-
deren Vereinen nicht möglich gewesen. Dafür gebührt allen Beteilig-
ten und Unterstützern unser herzlichster Dank. 
 
Auch 2010 werden wir wieder aktiv werden 
So findet am  29. Mai der Kranzwechsel am Heimatbaum,  

 10. bis 12. September unsere Kirmes, 
 27. November Anschieben der Pyramide, 
 05. Dezember das 7. Weihnachtliche Treiben statt. 

Weitere Hinweise auf Veranstaltungen des Vereins finden Sie auf der Infotafel 
am Heimatbaum.�

 
In den Vorstand des Heimatvereines Dittelsdorf e.V.  
wurden gewählt:  
  
Christian Schäfer 
Christian Morche 
Karin Wecke 
Siegmar Nixdorf 
Frank Herkner  
Jens Brodsky 

Christian Schäfer, Vorsitzender 
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HIRSCHFELDE 

H IRSCHFELDE  

Herzlichen Glückwunsch 

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers  
jeden letzten Dienstag im Monat  
16.30 bis 18.00 Uhr, Zi. 9, Gemeindeamt,  
1. Etage oder nach Vereinbarung, Tel. 25 83 8 
 
Ortschaftsratssitzung 
13.04.10. im ehemaligen Standesamt des 
Gemeindeamtes  
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den 
Aushängen. 

Ortschaftsrat 

April 
11.04. Heinz Hilsberg  90 Jahre 
11.04. Ilse Schwager  77 Jahre 
13.04. Ursula Lange  80 Jahre 
14.04. Gisela Kahlich  71 Jahre 
14.04. Waltraud Regel  84 Jahre 
14.04. Marianne Wiesner 76 Jahre 
15.04. Johannes Riedel  81 Jahre 
16.04. Karin Geißler  70 Jahre 
16.04. Erika Kasten  88 Jahre 
16.04. Edda Wiesner  71 Jahre 
17.04. Gottfried Herrmann 76 Jahre 
17.04. Werner Tannenbring 76 Jahre 
18.04. Kurt Bernau  73 Jahre 
18.04. Johanna Lenk  73 Jahre 
19.04. Erika Bretschneider 85 Jahre 
20.04. Siegfried Böhmer 73 Jahre 
20.04. Anneliese Pitschel 83 Jahre 
20.04. Gerda Rönsch  79 Jahre 
21.04. Anneliese Juza  70 Jahre 
21.04. Ingeburg Schneider 71 Jahre 
24.04. Wilfriede Brendler 77 Jahre 
27.04. Wolfgang Bauermeister 77 Jahre 
28.04. Elvira Donath  74 Jahre 
29.04. Anita Adler  73 Jahre 
29.04. Erika Hoffmann  76 Jahre 
30.04. Reiner Bachmann 71 Jahre 
30.04. Karl-Friedrich  
 Müller-Reißmann  70 Jahre 
 
Mai 
01.05. Gisela Damme  70 Jahre 
03.05. Hubert Wiesner  75 Jahre 
04.05. Klaus Grellmann 80 Jahre 
06.05. Karin Kusebauch 72 Jahre 
06.05. Manfred Mrosek 77 Jahre 
07.05. Johannes Engler  77 Jahre 
08.05. Marie-Anne Hieke 87 Jahre 
09.05. Helmut Kirsche  83 Jahre 
09.05. Käthe Mai  82 Jahre 
10.05. Werner Geisler  72 Jahre 

700 Jahre Hirschfelde - Festtag am 03. Juli 2010 

13.04. Dienstag Halbtagsfahrt  
14.04.  kein Treff 
16.04. Tanz in Hrádek mit unseren tschechischen 
 Freunden 
 Abfahrt 14.30 Uhr, Rückfahrt 18.30 Uhr 
21.04. Heute gibt es eine kleine Überraschung 
 Thema: „Heut´ wollen wir lustig sein …“ 
 14-16 Uhr Feuerwehrdepot 
28.04. Unterhaltung, Handarbeit, Spiel  
 14-16 Uhr Feuerwehrdepot 
05.05. Unser Ortsbürgermeister Bernd Müller berichtet 
 über seine Arbeit  
 14-16 Uhr Feuerwehrdepot 
Zu allen Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkommen.  

Familie Schmidt ladet zum Stammtisch ganz herzlich ein 
am Sonnabend, dem 17. April und 8. Mai 2010  

jeweils um 15 Uhr. 

Was bieten wir den Senioren  
im April und Mai 

Mit einem großen Sommerfest möchte der Arbeitskreis Geschichte Hirschfelde das 700-jährige 
Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung unseres Ortes würdigen.  
Unter dem Motto: „Hirschfelde, ein Ort zwischen Handwerk und Industrie“ möchten wir am 
3. Juli 2010 zusammen feiern und Ihnen etwas Besonderes bieten. 
Die Unterstützung der Stadtverwaltung, des Ortsbürgermeisters, anderer Vereine, die Bereit-
schaft unserer Handwerker, Privatpersonen sowie der Industrie zur Mitwirkung machen dies 
möglich. Über ein halbes Jahr Vorbereitungszeit liegt bereits hinter uns, und wir freuen uns, 
Ihnen folgendes mitteilen zu können: Erstmals wird im Ortszentrum für ein Fest das Hotel Rieger, 
Rieger’s Lindengarten, der Parkplatz Kirchgasse sowie die Kirchgasse genutzt. 

ab 13.00 Uhr in „Rieger’s Lindengarten“ 
„Hirschfelder Handwerk neu erlebt“  
Es präsentieren sich alte Hirschfelder Handwerksbetriebe in Aktion. 
Uhrmacher, Drucker, Schmied, und viele andere werden zu erleben 
sein. Lassen Sie sich überraschen! Vergangenheit und Gegenwart 
der Industrie wird dargestellt. Das Festzelt ist den ganzen Tag ge-
öffnet. Als Gäste begrüßen wir erstmals in Hirschfelde:  
„Die Blaskapelle Wehrsdorf“ 
Die lange Tradition von Handwerk und Industrie wird im Ambiente 
von Rieger’s Lindengarten erlebbar. Überraschungen warten auf Sie, 
auch ein Sonderstempel wird nur an diesen Tag erhältlich sein. 
Der große Sommernachtsball wird selbstverständlich nicht fehlen. 
Am Abend werden wir zusätzlich zum Gartenbetrieb präsentieren: 
 
ab 20.00 Uhr in „Rieger’s Hotel/großer Saal“  
„Der große Abend der Unterhaltungsmusik“  
Dixieland bis Volksmusik, Es spielen für S ie „Die Lausitzer“ 
Die 8 Musiker sind ebenfalls das erste Mal in Hirschfelde zu Gast 
und garantieren einen schönen Abend bei Musik und Tanz.  
Die Abendveranstaltung ist eintrittskartenpflichtig.  
Vorverkauf ab sofort: Haushaltwaren Heidi Grafe, Hirschfelde, am Markt.  
Gern nehmen wir Ihre Tischreservierung entgegen. 

Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen, schönen Tag mit Ihnen. 
 
Im Auftrag des Org.-Teams Wilfried Rammelt 
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HIRSCHFELDE/SCHLEGEL 

Schlegel 

Grundschule Hirschfelde/Ostritz 

April 
12.04. Hans Höhne 85 Jahre 

15.04. Barbara Toth 70 Jahre 
17.04. Rudi Zimmermann 85 Jahre 
21.04. Martha Frenzel 79 Jahre 

21.04. Gerhard Kroschwald 74 Jahre 
23.04. Elisabeth Schlitt 83 Jahre 
27.04. Hildegard Kluger 82 Jahre 
28.04. Friedrun Eifler 72 Jahre 

Mai 
02.05. Ursula Köhler 80 Jahre 
05.05. Dieter Schubert 70 Jahre 

07.05. Ilse Schallmeiner 88 Jahre 
 
Ehejubiläum 

07.05. Achim und Helga Knobloch  50 Jahre 

Herzlichen Glückwunsch 

In der Ortschronik geblättert 

Aus dem „Verzeichnis über Kriegsschäden 
und -leistungen in Schlegel 1866 

Vom 17. Juni bis 6. September lagerten 
Kompanien des Pommerschen Jägerbatta-
lions Nr. 2, das Pommersche Infanteriere-
giment Nr. 49 und das Königlich Preußi-
sche leichte Feldlazarett im Ort. Insgesamt 
sind 3.377 Kürassiere, Offiziere, Beamte, 
Unteroffiziere, Jäger und Soldaten regis-
triert, die in der Gemeinde einquartiert und 
verpflegt wurden. Dafür mussten von den 
Einwohnern Abgaben und Gespanndienste 
geleistet werden. 

„Die erheblichen, durch Kriegsoperationen 
und militärische Maßnahmen der oben ge-
nannten Truppen unmittelbar herbeigeführ-
ten Schäden und Verlusten an Feldfrüchten, 
Bauwerken und sonstigen beweglichem und 
unbeweglichem Eigentum: 
- Durch Feldwache eine völlig zerstörte  

4-jährige Fichtenschonung auf 150 Quad-
ratruten. 

-  Bei Bauer Chr. Gottlieb Zücker 1 Acker 
Feld mit Kleebestand durch Auffahren 
einer Munitionskolonne zerstört. 

-  Bei Bauer Ernst Burkhardt 1 Parzelle 
Graswegs und gedüngten Ackers von den 
Pommerschen Jägern und deren Muni-
tions- und Proviantwagen zerstört...“                                                                                               

 
Sieglinde Höhne, Ortschronistin 

Ortschaftsrat 

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers  
jeden 1. und 3. Dienstag im Monat  
17-18 Uhr in der ehem. Schule, Zi. 5, OG 
 
Ortschaftsratssitzung  
Mittwoch, 10. März und 14. April , 19 Uhr 
im Spartenheim Schlegel 
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Aus-
hängen. 

Dienstplan der Ortsfeuerwehr Schlegel 
Mo  12.04. 19 Uhr  Schlegel, FwDV3, Einheiten       
   im Löscheinsatz                   H. Fritsche  
Mo  19.04. 19 Uhr  Schlegel, FwDV3, Einheiten 
   im Löscheinsatz              Gruppenführer 
Fr 30.04. 19 Uhr Schlegel, Walpurgisfeuer 
Mo 10.05. 19 Uhr Schlegel, FwDV3 Einheiten 
   im technischen Hilfsleistungseinsatz 
                       Fleig, Rolle, Fritsche 
 
Dienstplan der Ortsjugendfeuerwehr Schlegel 
Sa  17.04.  13.30 Uhr, Schlegel GAN  
  Sport und Spiel 
Fr 30.04.  19 Uhr Schlegel, Walpurgisfeuer 

Hilfe für Haiti  
Im Zusammenhang mit den Ereignissen in 
Haiti wollten auch wir Schüler der Klasse 4a 
einen Beitrag leisten, um den Erdbeben-
opfern zu helfen.  
Ein Schüler hatte die Idee, einen Kuchenba-
sar durchzuführen. Nachdem dieser Schüler 
auch gleich in Eigeninitiative Elternbriefe 
verfasste, war es beschlossene Sache - wir 
veranstalteten am 25.02.10 einen Kuchenba-
sar. Das war ein voller Erfolg, jeder Schüler 
unserer Klasse hatte Kuchen mitgebracht.  

 
Wir freuen uns über den Erlös von 96,40 €  
und haben auf 100,00 € aufgestockt! 
Diesen Betrag werden wir nun den Erdbeben-
opfern spenden. Es hat uns sehr viel Spaß ge-
macht, den Basar selbst zu planen, zu organisieren 
und durchzuführen. 
Wir möchten uns bei den fleißigen Mutt í s be-
danken, die uns beim Backen geholfen haben.  

                 
  Die Schüler der Klasse 4a 

Lernen macht Spaß 
Das konnten wir wieder einmal feststellen, 
als es im Rahmen des Sachkundeunterrich-
tes hieß, wir bereiten ein gesundes Früh-
stück vor. 
Was musste da nicht alles beachtet werden! 
Zuerst erstellten wir eine Liste, wer was 
mitbringen könnte, da gab es viele schöne 
Ideen. Schließlich sollte es gesund sein. So 
gab es dann Tomaten, Gurken, Paprika aber 
auch Bananen, Äpfel, Möhren u.v.m. 
Ja und dann ging es los, wir haben uns über-
legt, was wir aus diesen ganzen Sachen 
machen könnten, das war eine ganz schöne 
Arbeit und Aufregung. Denn wer hat schon 
mal Möhren geraspelt? Aber es ging und es 
wurde ein schöner Apfel- und Möhrensalat 
daraus. Was wurde da nicht alles klein ge-
schnitten. Dann haben wir alles schön auf 
einem Tisch aufgebaut.  
Ein besonderes Highlight war unsere Käse-
dekoration. Wir haben Käse ausgestochen, 

da gab es Käseherzen und auch kleine 
„Käsefüße“. Es sah wunderschön aus. 
Zum Schluss durften wir alles auch selbst 
essen - es hat uns selten so gut ge-
schmeckt. 
An alle, die uns dabei unterstützt haben, 
noch einmal ein herzliches Dankeschön. 
Wir haben das gemeinsame Arbeiten sehr 
geschätzt und wieder einmal erlebt: „Ler-
nen macht Spaß“                    

Klasse 2b 

Schönes Detail, Kleine Seite 4 
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HARTAU 

Hartau  

Herzlichen Glückwunsch 

Hartauer Geschichte und Geschichten  

Ortschaftsratssitzung 
 
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates findet am 
Mittwoch, dem 14.04.10 um 19 Uhr im Zimmer des 
Ortsvorstehers im ehemaligen Gemeindeamt statt. Die 
Tagesordnung entnehmen Sie bitte dem Aushang. 
Vor der Sitzung findet ab 18 Uhr eine Bürgersprech-
stunde statt. 

Ortschaftsrat 

 
April 
20.04. Hans Hantusch 78 Jahre 
21.04. Xaver Leichtle 71 Jahre 
28.04. Rudi Hoffmann 72 Jahre 
29.04. Ursula Becker 78 Jahre 
Mai 
03.05. Helmut Franze 75 Jahre 

03.05. Christ ian Schulze 76 Jahre 

09.05. Gisela Hertwig 72 Jahre 

09.05. Kurt Scheffel 74 Jahre 

Ehejubiläum 
16.04.  Dieter und Irmgard Rose  50 Jahre 

Frauensportgruppe Hartau  

Zeugen gesucht! oder  
Kennen Sie Lichtengänger? 

 

Haben Sie es beobachtet, 
als im Januar auffällige 
Gestalten durch das 
Oberdorf in Hartau zo-
gen?  
Sie taten nicht heimlich, 
doch sie nutzten den 
Schutz der Dunkelheit.  
 

 
Nicht jeder sollte gleich sehen, wer da 
ging. Sie zogen in die Siedlung. Ein 
bestimmtes Haus war ihr Ziel.  
Mit einer Karte hatten sich bereits im 
Dezember 14 Füße angekündigt, die zu 
Besuch kommen wollten. Sicher fragten 
sich die Bewohner, wer das wohl sein 
sollte. Hatten sie gute Absichten? Doch 
das Geheimnis konnte erst an diesem 
Abend gelüftet werden. 
Und so wurde die kleine Küche ange-
heizt und Glühwein gekocht. Mit allen 
Mitteln wollte man versuchen, die Iden-
tität dieser Personen zu erfahren. Durch 

geschickt gestellte Fragen tasteten sich 
die Anwohner vorwärts. Die Gäste durf-
ten nur mit dem Kopf bestätigen oder 
verneinen.  
Aus der Verkleidung durfte nur der sich 
schälen, dessen Identität genannt wurde. 
Es dauerte ungefähr 45 Minuten, bis auch 
die letzte Person erraten war. Das war für 
Lichtengänger nicht gerade ein Langzeit-
rekord, aber dafür hatten alle Beteiligten 
danach noch viel Spaß bei der Auswer-
tung.  
Mit leckeren Fett- und Leberwurstschnitt-
chen stärkte man sich und so manches 
Gläschen Glühwein wurde noch geleert. 

Vor 110 Jahren 
 
Der Reichenberger Kohlenbauverein  (RKV)  
stellt am 23.6.1899 bei der Amtshaupt-
mannschaft Zittau (AHM), zur Verbesse-
rung der sozialen Bedingungen seiner Be-
legschaft, den Antrag zur Errichtung eines 
Mannschaftsgebäudes mit einer großen 
Stube mit Kleideraufzügen für 50 bis 60 
Bergleute, Brausebäder, Aborte und einem 
Kontor. 
Der Bau wird am 15.8.1899 genehmigt und 
vom Zittauer Baumeister Otto Grünert 
ausgeführt. Der Obersteiger vom RKV 
Reinhold Walbert meldet der AHM am  
8. April 1900, vor 110 Jahren, die Fertig-
stellung, die am 24.8.1900 in einem „Bau-
Revisions-Protocoll die Ausführung nach 
den baupolizeilichen Bestimmungen“ be-
stätigt.  
Den Dampf für die Heizung und das warme 
Wasser erhält das „Mannschaftsbad“, wie 
es allgemein genannt wird, von der 100 PS-
Dampfmaschine der damals nur wenige 
Meter südlich dieses Hauses entfernten, 
1884 gebauten, Wasserhaltungsanlage III. 
Das Gebäude erfüllt aber nur wenige Jahre 
seinen einzigen Zweck, denn nach der Be-
endigung des Braunkohlenuntertageabbau-
es 1915 richtet man noch eine Werkstatt 

ein, da für den seit 1906 bestehenden Tage-
baubetrieb diese große Einrichtung bei 
kleinerer Belegschaft nicht mehr voll benö-
tigt wird.  
Am 1.7.1917 verkauft der RKV alle Anla-
gen an das Land Sachsen, der Betrieb nennt  
sich danach „Königlich-Sächsisches Braun-
kohlenwerk Hirschfelde - Werk Hartau“.   
Am 14.3.1924 übernimmt die Aktiengesell-
schaft Sächsische Werke (ASW) den Be-
trieb, stellt aber schon am 15.5.1924 die 
Kohleförderung wegen Erreichen der Ab-
baugrenze ein und baut 1928 zwei Woh-
nungen in das ungenutzte Haus ein. 1946 
wird die ASW enteignet, die Grundstücke 
und Gebäude werden zum Volkseigentum 
erklärt. Rechtsträger ist nun die „Braun-
kohlenverwaltung Welzow im VVB der 
Kohlenindustrie Welzow“. Am 24.1.1951 
wird das Land Sachsen neuer Eigentümer 
und danach die Gemeinde Hartau.  
Am 4.2.1958 stellt der Bürgermeister von 
Hartau, Gerhard Körner, beim Rat des Krei-
ses Zittau wegen der allgemeinen Woh-
nungsnot den Antrag zum Einbau von vier 
vollwertigen Kleinwohnungen in das Gebäu-
de nach Entwürfen des damaligen Hartauer 
Architekten Joachim Scholze. Im August 
1959 ist der Umbau, ausgeführt vom Zit-
tauer Baumeister Haberkorn, vollendet.  

Mit der Eingemeindung von Hartau nach 
Zittau 1999 wechselt wieder der Eigentü-
mer. Das Haus ist bis zum Auszug des 
letzten Mieters im Oktober 2000 bewohnt.  
Im Dezember 2002 kauft die Familie Rich-
ter das Grundstück und saniert und moder-
nisiert das Gebäude. Heute empfängt es als 
„Ferienhaus Richter“, An der Ziegelei 5 
(alte Hausnummer 118) in vier schönen 
Ferienwohnungen seine Gäste.    

 
Hartau, 20.3.2010        
Eckehard Gäbler 

Heutige Ansicht des ehemaligen Mannschaftsbades  
(jetzt Ferienwohnung Richter)  

Foto: Andreas Stöcker   

 

„Lichten gehen“ ist eine Tradit ion, die in 
der Faschingszeit nur noch in einigen Orten 
der Oberlausitz gepflegt wird. Noch vor 
hundert Jahren besuchten sich mehrere Be-
wohner eines Dorfes, um sich bei Kerzen-
schein zu unterhalten und den verschiedenen 
Arbeiten in der Winterzeit nachzugehen.           

 
Annett Holz 

(Quelle: OberlausitzTV)                  
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HARTAU 

Neues aus der Schkola 

Unsere Feriennacht auf dem Beckenberg 
 
Bei herrlich kalter Winterluft und Schnee bis zum Knie stapften 10 
Hartauer Ferienkinder durch den märchenhaften Wald bis auf den 
Kottmar.  
Unterwegs gab es viel zu entdecken, jede Menge große und kleine 
Tierspuren, verschneite Bäume, die aussahen wie Trolle und Wald-
wichtel …  
Auf dem einsamen Gipfel gab es ein Winterpicknick und später zum 
Aufwärmen eine superleckere Kartoffelsuppe in der „Friedenseiche“ 
in Walddorf. Von da aus konnten wir ihn schon sehen, den 
„Beckenberg“ in Eibau, unser Nachtlager. Nach 6 Stunden Bewe-
gung an winterfrischer Luft hatten wir ihn am späten Nachmittag 
erreicht und dann hieß es erst einmal ausstrecken, ausruhen, Tee 
schlürfen, erzählen, spielen und die Beckenbergbaude erkunden.  
Am Abend gab es ein zünftiges Wandermahl in der gemütlichen 
Gaststube und vorm Schlafengehen natürlich eine ordentliche Kis-
senschlacht. Am nächsten Morgen erwartete uns Sonnenschein und 
ein liebevoll gedeckter Kinderfrühstückstisch, der alle zum Staunen 
brachte. Vielen Dank an das tolle, kinderfreundliche Team der 
Beckenbergbaude! 
Die Pläne für unsere Wanderübernachtung in den Herbstferien sind 
schon geschmiedet, dann geht es auf den „Jedlova“. 

 
Anke Leumann und die Hartauer Ferienhortkinder 

 

Lesemäuse auf Schatzsuche 
Hell erleuchtet waren Ende Februar beide Gebäude der Schkola 
Hartau. Die Korax- und die Arthur-Gruppe hatten Lesenacht. Da wir 
nun zwei funktionstüchtige und mit allem Komfort ausgerüstete 
Gebäude haben, war das zum ersten Mal so möglich. 
Die Arthur-Gruppe ging wieder ins Schulgebäude.  
Viele Eltern hatten sich gemeldet, um gemeinsam mit ihren Schütz-
lingen bis in die Nacht hinein zu lesen und die Schlafwachen zu 
übernehmen. Mit Schlafsack und Rucksack kamen am zeitigen  
Abend die Kinder und richteten sich in den Zimmern ein. Ein ge-
mütliches Abendbrot eröffnete die Lesenacht. Eine Jungengruppe 
kam später. Emil hatte Geburtstag und so begann für sie der Nach-
mittag mit einem Badeausflug.  
Gegen 21 Uhr, als die erste Leserunde vorbei war, gab es dann eine 
Überraschung. Eine Schülerin hatte für eine Schatzjagd verschiede-
ne Stationskarten vorbereitet. Diese wurden im ganzen Gebäude 
verteilt. Die Jagd begann. An jeder Station musste etwas getan wer-
den, z.B. ein tschechisches Gedicht aufsagen oder ein englisches 
Lied singen. Auch sportliche Einlagen fehlten nicht.  
Gefunden wurde der Schatz dann im Keller. Strahlend trugen die 
Kinder das große Kuchenblech nach oben. Emils Mutti hatte Ge-
burtstagskuchen gebacken, den ließen wir uns schmecken. In dieser 
Nacht wurde noch viel gelesen. Doch irgendwann packte jeden die 
Müdigkeit. Glücklich schlummerten alle und träumten vielleicht 
schon von der nächsten Lesenacht.                    

Annett Holz 
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EICHGRABEN/PETHAU/WITTGENDORF 

Wittgendorf  

Stadtbad Zittau 
Töpferberg 1, fon (03583)79 69 09 60  
in fo @ s tad tb a d -z it tau .d e, www.s tad tb a d -z it tau. d e 

Eichgraben 
Herzlichen Glückwunsch 

April 
17.04. Margarete Posselt 78 Jahre 
20.04. Hildegard Zacher 84 Jahre 
22.04. Johannes Nöth 72 Jahre 
23.04. Elfriede Seidenberg 76 Jahre 
24.04. Rainer Franke 70 Jahre 
24.04. Erhard Wildner 78 Jahre 
26.04. Günter Schuppe 70 Jahre 
26.04. Rose-Marie Sobirey 87 Jahre 
27.04. Renate Sitte 75 Jahre 
Mai 
05.05. Hans Engelhardt 76 Jahre 
06.05. Erwin Hoheneck 75 Jahre 
06.05. Inge Schmidt 82 Jahre 
06.05. Crist iane Strauß 72 Jahre 
07.05. Siegfried Schaffhirt 84 Jahre 

Sprechstunde des Ortsvorstehers 
dienstags 19.00 bis 20.00 Uhr  
Ortschaftsratssitzung 
13.04.10 um 19.30 Uhr  
Gemeindezentrum Eichgraben 

Ortschaftsrat  

April 
13.04. Erika Hieke 85 Jahre 
14.04. Erika Eisele 82 Jahre 
15.04. Irene Eifler 81 Jahre 
28.04. Gottfried Riedel 84 Jahre 
28.04. Liesbeth Schmahl 91 Jahre 
29.04. Ingeborg Winter 75 Jahre 
Mai 
06.05. Manfred Zeißig 85 Jahre 

Herzlichen Glückwunsch 

April 
25.04. Christa Held 85 Jahre 
27.04. Konrad Dienst 80 Jahre 
 
Mai 
07.05. Bodo Dauskardt 73 Jahre 

Sprechstunde des Ortsvorstehers 
jeden ersten Montag im Monat, 18.30-19.00 Uhr 
Büro des Ortschaftsrates in der „Alten Schule  
zu Pethau“, Hauptstraße 28, 1. OG  
 
anschließend Ortschaftsratssitzung 

Ortschaftsrat 

 
Ortschaftsratssitzung 
 
Mittwoch, 21. April 2010 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung entnehmen Sie 
bitte dem Aushang. 

Ortschaftsrat 

Pethau 
Herzlichen Glückwunsch 

Schwimmhalle Hirschfelde 
Bahnhofstraße 10, fon (035843) 25288  
info@schwimmhalle-hirschfelde.de 
www.schwimmhalle-hirschfelde.de 

 
Mo  14.00-21.00 Uhr 
Di  08.00-11.00 Uhr  Senioren 
  11.00-21.00 Uhr 
Mi  kein öffentliches Schwimmen 
Do  14.00-16.00 Uhr  Senioren 
  16.00-21.00 Uhr 
Fr  14.00-21.00 Uhr 
Sa  08.00-21.00 Uhr 
So  kein öffentliches Schwimmen 

Sauna- und Wellnesslandschaft  
im Stadtbad Zittau 

Töpferberg 1, fon (03583) 79 69 09 60  
info@stadtbad-zittau.de, www.stadtbad-zittau.de 

Maifeuer 2010 

Der Eichgrabener Kulturverein 93 e.V.  
lädt ein am: 

Freitag, dem 30. April ab 19 Uhr  
Festplatz Eichgraben 

Kurse1 und Öffentliches Schwimmen 
Mo 10.30-12.30 Uhr Senioren 
 18.00-19.45 Uhr Aqua-Jogging 
Di  06.00-07.30 Uhr Sporttarif2 
 14.00-16.00 Uhr  
 19.00-19.45 Uhr Aqua-Jogging 
Mi  09.00-09.45 Uhr Kleinkinderschwimmen 
 10.30-12.30 Uhr Senioren 
 14.00-15.45 Uhr Wassergymnastik 
Do  14.00-16.00 Uhr  
 18.00-19.45 Uhr Aqua-Jogging 
 20.00-22.00 Uhr Sporttarif2 
Fr  09.00-09.45 Uhr Wassergymnastik im FW 
 10.30-12.30 Uhr Senioren 
 14.00-15.45 Uhr Wassergymnastik 
 20.00-22.00 Uhr Sporttarif2 
Sa  08.15-09.00 Uhr Schwimmkurs Kinder 
 09.15-10.00 Uhr Schwimmkurs Kinder 
 11.00-11.45 Uhr Schwimmkurs Erwachsene 
 12.00-22.00 Uhr  
So 08.00-18.00 Uhr 
geänderte Öf fnungszeiten: 
- Osterferien vom 01. bis 11.4.10  
 (gesonderter Aushang und im Internet)  
-  24.04.10, 16 bis 22 Uhr  
 „Wettkampf Kinder“  des SG Robur Zittau e.V. 
1Teilnahme am Kurs nur mit gültiger Kurskarte - 
Anmeldung an der Rezeption Stadtbad Zittau oder 
Tel. (03835) 79 69 09 62  
2Der Sporttarif gilt ausschließlich für das 
Schwimmbecken. 
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TERMINE 

Abfuhrtermine  

Gelbe Tonne 
Eichgraben 13.04. 
Hartau 13.04. 
Hirschfelde 20.04. 
Pethau 20.04. 
Rosenthal 20.04. 
Wittgendorf 28.04. 
Drausendorf 28.04. 
Dittelsdorf 06.05. 
Schlegel 06.05. 
Blaue Tonne 
Dittelsdorf 21.04. 
Drausendorf 21.04. 
Hirschfelde 21.04. 
Rosenthal 21.04. 
Schlegel 21.04. 
Wittgendorf 21.04. 
Eichgraben 22.04. 
Pethau 28.04. 
Hartau 12.04./ 
 10.05. 

21.04. 19 Uhr „Ein schön gedeckter Tisch“ kreative Ideen 
27.04. 14 Uhr Seniorinnentreff 

29.04. 16 Uhr Treff am Küchentisch (vorherige Anmeldung erforderlich) 
06.05. 09 Uhr Treff am Donnerstag „Hirschfelde und seine Geschichte“  
   

Wir laden alle Interessenten zu unseren Veranstaltung herzlich ein. 

 Veranstaltungen in der  
Begegnungsstätte Hirschfelde 

Polnisch für Anfänger 
Jeden Mittwoch 10 Uhr - bei Interesse auch Nachmittagskurs möglich.  
Anmeldung bitte über Frau Sabina Melde, Tel. 035843/25306  

4. Preisskat  

Die Hirschfelder Skatbuben laden alle Skatfreunde zum Spielen ein.  
Am Donnerstag, dem 15.04.2010 geht es zum 4. Mal um den Wanderpokal 
der „Hirschfelder Grenzbuben“. Beginn ist 17.30 Uhr im Spartenheim Schlegel, 
Zum Sportplatz 5. Gespielt wird in 2 Serien nach Intern. Skatordnung, ohne 
Spitze!  
3. Skatturnier in Schlegel ein Erfolg! 
20 Skatspieler aus Sachsen zog es am 18.03.10 nach Schlegel! 
 
Die glücklichen Sieger :   
P la tz  1 :  P et er  P es c h el ,  3 . 0 0 8  P kt .  
P la tz  2 :  Jo h a n n es  W ü n s ch e ( Di e G u s s eis er n e n  Lö b a u ) 2 . 8 3 0  P kt .   
P la tz  3 : W a l ter  S p er r  ( Hi r s ch f eld er  Gr en z b u b en ) 2 . 46 8  P kt .  

 
Schadstoffmobil 
 
Rosenthal, Flachsspinnerei  26.04. 12.00-12.45 Uhr 

Hirschfelde, Markt 26.04. 13.45-14.45 Uhr 

Drausendorf, Baracke 26.04. 15.15-16.15 Uhr 

Schlegel, Landfleischerei 27.04. 09.00-10.00 Uhr 

Dittelsdorf, Gemeindeamt 27.04. 10.30-11.30 Uhr 

Wittgendorf, Gemeindeamt 27.04. 12.00-13.00 Uhr 

Pethau, Getränke-Märkisch 29.04. 11.00-11.45 Uhr 

Eichgraben, Am Festplatz 04.05. 15.00-15.45 Uhr 

Hartau, Alte Deponie 04.05. 16.15-17.00 Uhr 

 

Museum Dittelsdorf 

Vorankündigung: Jahresausstellung 2010 
1310-2010. Spuren aus dem Mittelalter 

 
Die Ausstellung geht am Beispiel der Orte um Hirschfelde der Frage 
nach, welche Dinge sich aus der Zeit der Kolonisation der Oberlau-
sitz bis in das Heute erhalten haben. Archäologische Funde, alte 
Straßen und Hohlwege, Kirchen und andere Bauten, Flurgrenzen 
sowie Ortsnamen sind Beispiele für die unerwartete Vielfalt mittel-
alterlicher Dinge um uns herum. Manches ist älter, als wir denken.  

Die Ausstellung wird vom 30.05. bis 10.10.2010 
jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein. 

Mittelalterliche Spottmasken an der Hirschfelder Kirche 



Mitteilungen der Kirchgemeinde Hirschfelde-Dittelsdorf-Schlegel 
für Hirschfelde, Dittelsdorf, Schlegel und Wittgendorf  
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KIRCHE 

Gottesdienste   
JAHRESLOSUNG 2010  
Jesus Christus spricht „Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich.“      Johannes 14,1 

Liebe LeserInnen, liebe Gemeindeglieder! 
 

Was können Erwachsene für Jugendliche 
tun, damit sie starke und freie und aufrechte 
Menschen werden? Wann ist der Zeitpunkt 
da, sie selbst ihre Wege gehen zu lassen? 
Diese Fragen beschäftigen manche Eltern 
und Paten oder Großeltern derzeit vielleicht 
besonders im Blick auf die Konfirmationen, 
die in den nächsten Sonntagen in den evan-
gelischen Gemeinden gefeiert werden. 
Mit der Konfirmation endet im kirchlichen 
Verständnis das Patenamt, das religionsmün-
dige Paten für ein Kind bei der Taufe über-
nommen haben. Die Jugendlichen bekräfti-
gen mit ihrem eigenen „Ja“, dass sie zu ihrer 
Taufe stehen wollen. Dieses „Ja“ zur Taufe 
hatten einst die Paten stellvertretend für sie 
gesagt. 
Ein bisschen früh, so ein Bekenntnis, mit 
vierzehn Jahren, sagen manche. Wie ernst-
haft kann so eine Konfirmation sein, ist das 
nicht ein sehr erwachsener Anspruch? 
Stimmt.  

Jugendliche mit vierzehn Jahren sind bei uns, 
anders als früher, nicht mehr auf der Schwelle 
zum Beruf und zum selbständigen Erwachse-
nenleben. Ihre Kindheit, ihr Behütet- und 
Umsorgtsein wird noch lange gehen, manch-
mal zu lange. 
Selbständigkeit und Begleitung müssen sich 
nicht widersprechen. Sie brauchen jetzt erst 
recht oder immer noch Erwachsene, die ihnen 
als Vorbilder und Weggefährten zur Seite 
stehen. Und sie brauchen noch mehr, sie 
brauchen etwas, über das auch die gutwilligs-
ten Erwachsenen nicht verfügen können:  
Sie brauchen Gottes guten Geist, der sie 
durch all das begleitet, was auf sie einstür-
men wird. Den Jugendlichen ist das bewusst: 
Sie brauchen Geleit.  
Die Erfahrung mit Jugendlichen hat mich 
gelehrt, Gottes Geist und Geleit mehr zu 
trauen als meinen kurzsichtigen Einschätzun-
gen - auch für meine eigenen Hindernisse 
und Ängste: Gott macht mir Mut. Ich werde 
nicht aufgeben.                                                                                                                                                            

 
Ihr/Euer Pfarrer Andreas Guder 

11.04. 
10.00 Uhr Regionalgottesdienst zum Abschluss der 
  Kinderbibelwoche in Dittelsdorf 
18.04. 
08.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Wittgendorf 
18.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Hirschfelde 
25.04. 
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Schlegel 
02.05. 
08.45 Uhr Gottesdienst in Schlegel 
08.45 Uhr Gottesdienst in Hirschfelde 
08.45 Uhr Gottesdienst in Wittgendorf 
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Dittelsdorf 
09.05. 
13.30 Uhr Regionalgottesdienst zur Konfirmation 
  in Ostritz 
13.05. 
14.00 Uhr Waldg ottes diens t zu m Him mel fahrts fest 
  am Buchb erg Di ttelsdo rf mit Kaffeet rin ken 

Katholische Kirche  
St. Konrad Hirschfelde 

18.04. 08.15 Uhr Heilige Messe 
25.04. 14.00 Uhr Heilige Messe  
   zum Patronatsfest 
02.05. 08.15 Uhr Wortgottesdienst 
09.05. 08.15 Uhr Heilige Messe 
13.05. Christi Himmelfahrt 
 08.15 Uhr Heilige Messe 
16.05. 08.15 Uhr Heilige Messe 
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